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Öffentliche Bekanntmachung
Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt Elsdorf  für die Amtszeit
vom 01.01.2023 - 31.12.2027

Bekanntmachung der Stadt Elsdorf
Aufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt ElsdorfAufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt ElsdorfAufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt ElsdorfAufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt ElsdorfAufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Elsdorf
im Pim Pim Pim Pim Parararararallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nr..... 131 131 131 131 131
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
25.10.2022
1. die Aufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes „Nie-

derembt, südöstliche Siedlungserweiterung, An der Kreuzstraße“
im Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 131 sowie

2. die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes, die Festsetzung
von erschließungsrelevanten Verkehrsflächen, die Ausweisung von
Grünflächen und die Ausweisung von Flächen für einen Kindergar-
ten als Planungsziel der genannten Flächennutzungsplanände-
rung beschlossen.

Die Stadt Elsdorf beabsichtigt den Neubau einer Kindertagesstätte im
Ortsteil Niederembt sowie die Arrondierung der Siedlungsfläche südöstlich
des Ortsteils. Hierzu bedarf es einer Änderung des Flächennutzungsplans.
Das Planungserfordernis für den Neubau einer Kindertagesstätte im
Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung wird begründet durch
die mangelnden Kapazitäten in den bereits vorhandenen Einrichtungen
in den Ortsteilen Oberembt und Niederembt. Die bestehenden Kinder-
tagesstätten eignen sich aufgrund mangelnder Ausbaumöglichkeiten
nicht für eine Erweiterung. Zudem zeichnet sich bei den bestehenden
Einrichtungen ein erheblicher Sanierungsbedarf ab und die Einrichtun-
gen genügen demnach nicht mehr den heutigen räumlichen und päda-
gogischen Anforderungen an eine zeitgemäße Kinderbetreuung.
Die Siedlungsflächenerweiterung ist eine Arrondierung des bestehenden
Ortsteils und dient dazu den endogenen Bedarf des Ortsteils zu befriedi-
gen, da in der Vergangenheit die Nachfrage nach Wohnbauflächen deut-
lich angestiegen ist. Aus diesem Grund ist es geplant die städtebauliche
Integration der Kindertagestätte mit der Erweiterung der Siedlungsfläche
des Ortsteils Niederembt zu erreichen und somit gleichzeitig die Sied-
lungsentwicklung Niederembts zukunftsweisend auszurichten.
Das circa 2,5 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 131 wird
derzeit ausschließlich landwirtschaftlich genutzt und befindet sich am
östlichen Rand des Elsdorfer Stadtteils Niederembt und liegt südlich
der Neustraße (L213) sowie östlich der Heerstraße und der Kreuzstra-
ße. Der Geltungsbereich umfasst dabei die nachfolgend aufgeführten
Flurstücke 27, 59, 167, sowie Teile der Flurstücke 16 und 91, Flur 5,
Gemarkung Niederembt. Der Geltungsbereich ist dem nachfolgenden
Geltungsbereichsplan (Abbildung 1) zu entnehmen.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss vom 25.10. 2022 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch öffentlich bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

Für das Stadtgebiet Elsdorf wird durch den Stadtrat ein Seniorenbeirat
gewählt. Der Seniorenbeirat ist kein Ausschuss des Rates der Stadt
Elsdorf, sondern eine ehrenamtlich tätige Interessenvertretung der auf
dem Gebiet der Stadt Elsdorf lebenden älteren Menschen; er ist
unabhängig von Parteien, Konfessionen, Verbänden und Vereinen.
Der Seniorenbeirat besteht aus 15 Mitgliedern15 Mitgliedern15 Mitgliedern15 Mitgliedern15 Mitgliedern; er wird für die Dauer
von 5 Jahren durch den Rat der Stadt Elsdorf in offener Abstimmung
ohne vorherige Aussprache gewählt.
Wählbar für den Seniorenbeirat ist, wer das 55. Lebensjahr vollendet
hat und das passive Wahlrecht für die Stadtratswahl besitz. Dies sind
Personen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, über die deutsche
oder die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates verfügen und
wenigstens 3 Monaten vor dem Wahltag in der Stadt Elsdorf ihren
Hauptwohnsitz haben. Ausgeschlossen von der Wahl sind ferner Perso-
nen, die infolge Richterspruch in der Bundesrepublik Deutschland die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
nicht mehr besitzen (vgl. § 12 Kommunalwahlgesetz NRW).
Zur Vorbereitung der Seniorenbeiratswahl kann sich jeder interessier-

te und wahlberechtigte Bürger in eine Vorschlagsliste eintragen, aus
welcher der Rat die Beiratsmitglieder wählt. In die Vorschlagsliste
sind in leserlicher Schrift einzutragen:
- Name, ggf. auch Geburtsname, und Vornamen,
- Geburtstag und
- Anschrift
Die Angaben des Bewerbers und dessen Bereitschaft zur Wahl sind
durch dessen eigenhändiger Unterschrift zu bestätigen.
Die Wahlvorschlagslisten liegen im RathausRathausRathausRathausRathaus,,,,, Gladbacher Str Gladbacher Str Gladbacher Str Gladbacher Str Gladbacher Straße 111,aße 111,aße 111,aße 111,aße 111,
50189 Elsdorf50189 Elsdorf50189 Elsdorf50189 Elsdorf50189 Elsdorf,,,,, Bürgerbüro Bürgerbüro Bürgerbüro Bürgerbüro Bürgerbüro
s o w i e
in der Rathausnebenstelle DaimlerstrRathausnebenstelle DaimlerstrRathausnebenstelle DaimlerstrRathausnebenstelle DaimlerstrRathausnebenstelle Daimlerstraße 10,aße 10,aße 10,aße 10,aße 10, 50189 Elsdorf 50189 Elsdorf 50189 Elsdorf 50189 Elsdorf 50189 Elsdorf,,,,, Büro Nr Büro Nr Büro Nr Büro Nr Büro Nr..... 14 14 14 14 14
während der allgemeinen Rathausöffnungszeiten aus.
Die Bewerbungsfrist beginnt am 21.11.2022 und endet am 21.12.2022.
(Andreas Heller)
-Bürgermeister-
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)
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Bekanntmachung der Stadt Elsdorf

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch öffentlich
bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

Aufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans Nr..... 131 „Niederembt, 131 „Niederembt, 131 „Niederembt, 131 „Niederembt, 131 „Niederembt, südöstliche südöstliche südöstliche südöstliche südöstliche
Siedlungserweiterung,Siedlungserweiterung,Siedlungserweiterung,Siedlungserweiterung,Siedlungserweiterung,     An der KreuzstrAn der KreuzstrAn der KreuzstrAn der KreuzstrAn der Kreuzstraße“ im Paße“ im Paße“ im Paße“ im Paße“ im Parararararallelverfahren zurallelverfahren zurallelverfahren zurallelverfahren zurallelverfahren zur
18. FNP-Änderung18. FNP-Änderung18. FNP-Änderung18. FNP-Änderung18. FNP-Änderung
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
25.10.2022 beschlossen,
1. den Bebauungsplan Nr. 131 „Niederembt, südöstliche Siedlungser-

weiterung, An der Kreuzstraße“ im Parallelverfahren mit der 18.
Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetz-
buch (BauGB) aufzustellen.

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren. Die
Voraussetzungen zur Durchführung eines vereinfachten Verfahren
gemäß § 13 BauGB oder eines beschleunigten Verfahrens gemäß §
13a BauGB liegen nicht vor.

Die Stadt Elsdorf beabsichtigt den Neubau einer Kindertagesstätte im
Ortsteil Niederembt sowie die Arrondierung der Siedlungsfläche süd-
östlich des Ortsteils. Das Planungserfordernis für den Neubau einer
Kindertagesstätte im Geltungsbereich des Bebauungsplans 131 wird
begründet durch die mangelnden Kapazitäten in den bereits vorhan-
denen Einrichtungen in den Ortsteilen Oberembt und Niederembt. Die
bestehenden Kindertagesstätten eignen sich aufgrund mangelnder
Ausbaumöglichkeiten nicht für eine Erweiterung. Zudem zeichnet sich
bei den bestehenden Einrichtungen ein erheblicher Sanierungsbedarf
ab und die Einrichtungen genügen demnach nicht mehr den heutigen
räumlichen und pädagogischen Anforderungen an eine zeitgemäße
Kinderbetreuung.
Die Siedlungsflächenerweiterung ist eine Arrondierung des bestehen-
den Ortsteils und dient dazu den endogenen Bedarf des Ortsteils zu
befriedigen, da in der Vergangenheit die Nachfrage nach Wohnbauflä-
chen deutlich angestiegen ist. Aus diesem Grund ist geplant, die
städtebauliche Integration der Kindertagestätte mit der Erweiterung
der Siedlungsfläche des Ortsteils Niederembt zu erreichen und somit
gleichzeitig die Siedlungsentwicklung Niederembts zukunftsweisend
auszurichten.
Das circa 2,5 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 131 wird
derzeit ausschließlich landwirtschaftlich genutzt und befindet sich am
östlichen Rand des Elsdorfer Stadtteils Niederembt und liegt südlich
der Neustraße (L213) sowie östlich der Heerstraße und der Kreuzstra-
ße. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 27, 59, 167 sowie Teile
der Flurstücke 16 und 91, Flur 5, Gemarkung Niederembt. Der Gel-
tungsbereich ist dem
nachfolgenden Geltungsbereichsplan (Abbildung 1) zu entnehmen.

Bekanntmachung der Stadt Elsdorf
Aufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans Nr..... 95  95  95  95  95 A inklusive seiner 1.A inklusive seiner 1.A inklusive seiner 1.A inklusive seiner 1.A inklusive seiner 1. Änderung Änderung Änderung Änderung Änderung
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
30.08.2022 die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 95 A inklusive
seiner 1. Änderung „Elsdorf, Windkraftanlagen nördlich der B 55 zwi-
schen Bandtrasse und Gut Ohndorf“ beschlossen.
Am 18.02.2020 hat der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung be-
schlossen den sachlichen Teilflächennutzungsplan „Steuerung von Wind-
energieanlagen“ aufzustellen. Im Zuge des Verfahrens wurde das
gesamte Elsdorfer Stadtgebiet untersucht, um somit die bestgeeigne-
ten Flächen für die zukünftige Windenergienutzung darstellen zu kön-
nen.
Entsprechend des jetzigen Stands der Planung werden durch den
Teilflächennutzungsplan zwei Konzentrationszonen (nördlich Nieder-
und Oberembt / westlich Tollhausens) ausgewiesen. Außerhalb der
Konzentrationszonen entfaltet der Teilflächennutzungsplan eine Aus-
schlusswirkung gemäß § 35 Absatz 3 Baugesetzbuch, sodass im ge-
samten restlichen Stadtgebiet keine Windenergieanlagen zulässig
sind.
Dem jetzigen Stand der Planungen zum Teilflächennutzungsplan fol-
gend, verfestigen sich die neuen Konzentrationszonen, sodass davon

ausgegangen werden kann, dass der Bebauungsplan Nr. 95A nach
Rechtskraft des Teilflächennutzungsplans nicht mehr aus diesem ent-
wickelt werden kann. Demnach würde der Bebauungsplan Nr. 95A, 1.
Änderung der Flächennutzungsplanung entgegenstehen, sodass das
Planungserfordernis besteht, die Aufhebung des Bebauungsplan Nr.
95A, 1. Änderung einzuleiten. Die bisher erarbeiteten Unterlagen zum
Teilflächennutzungsplan hat der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss
am 15.06.2022 beschlossen.
Die Flächen befinden sich im Außenbereich und werden als Flächen für
die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan dargestellt. Nach Durch-
führung des Aufhebungsverfahrens wird die Umsetzung von Vorhaben,
zu denen auch Windenergieanlagen gehören, maßgeblich, planungs-
rechtlich gemäß § 35 Baugesetzbuch beurteilt. Nach Entfaltung der
Rechtskraft des in Aufstellung befindlichen Teilflächennutzungsplan
zur Steuerung von Windenergieanlagen wird für die bestehenden, im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 95A, 1. Änderung gelegenen
Windenergieanlagen kein Repowering möglich sein, jedoch stehen
diese unter Bestandsschutz. Zudem wird die Errichtung neuer Anlagen
nicht genehmigungsfähig sein.

Plan siehe Seite 4Plan siehe Seite 4Plan siehe Seite 4Plan siehe Seite 4Plan siehe Seite 4
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Abbildung 1: Übersichtsplan des Bebauungsplans Nr. 95 A inkl. seiner
1. Änderung
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch öffentlich
bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

Bekanntmachung
der Stadt Elsdorf
Aufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans Nr..... 95 B inklusive seiner 1. 95 B inklusive seiner 1. 95 B inklusive seiner 1. 95 B inklusive seiner 1. 95 B inklusive seiner 1. Änderung Änderung Änderung Änderung Änderung
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
30.08.2022 die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 95 B inklusive
seiner 1. Änderung „Elsdorf, Windkraftanlagen nördlich der Ortsrand-
lage Niederembt“ beschlossen.
Am 18.02.2020 hat der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung be-
schlossen den sachlichen Teilflächennutzungsplan „Steuerung von Wind-
energieanlagen“ aufzustellen. Im Zuge des Verfahrens wurde das
gesamte Elsdorfer Stadtgebiet untersucht, um somit die bestgeeigne-
ten Flächen für die zukünftige Windenergienutzung darstellen zu kön-
nen. Entsprechend des jetzigen Stands der Planung werden durch den
Teilflächennutzungsplan zwei Konzentrationszonen (nördlich Nieder-
und Oberembt / westlich Tollhausens) ausgewiesen.
Außerhalb der Konzentrationszonen entfaltet der Teilflächennutzungs-

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 58 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666 SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), wird hiermit die Öffentlich-
keit über Zeit, Ort und Tagesordnung der folgenden Ausschusssitzung
unterrichtet: Ausschuss des Rates der Stadt Elsdorf: Hauptausschuss

Sitzungstag: Dienstag, 22.11.2022
Zeit: 18:00 Uhr
Ort: Sitzungssaal des Rathauses, Gladbacher Str. 111, 50189 Elsdorf

TTTTTagesordnungagesordnungagesordnungagesordnungagesordnung
A) Öffentliche SitzungA) Öffentliche SitzungA) Öffentliche SitzungA) Öffentliche SitzungA) Öffentliche Sitzung
1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die letzte Sitzung des Haupt-

ausschusses des Rates der Stadt Elsdorf vom 20.09.2022
2. Sanierung des Freibades in Elsdorf
3. Gleichstellungsplan 2023 - 2027 der Stadt Elsdorf
4. Kostenrechnende Einrichtung „Entsorgung von Grundstücksent-

wässerungsanlagen“; hier: Gebührenbedarfsberechnung für das
Haushaltsjahr 2023

5. Kostenrechnende Einrichtung „Abwasseranlage“; hier: Gebühren-
bedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2023

6. Kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung/Winterdienst“;
hier: Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2023

7. Kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung/Winterdienst“;
hier: Satzung über die 10. Änderung der Satzung der Stadt Elsdorf
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Straßenreini-
gung/den Winter- dienst in der Stadt Elsdorf

8. Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe; hier: Betriebswirtschaft-
liche Berechnung für das Haushaltsjahr 2023

9. Kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“; hier: Gebüh-
renbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2023

10. Kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“; hier: Satzung
der Stadt Elsdorf über die Abfallentsorgungsgebühren

11. Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksent-
wässerungsanlagen in der Stadt Elsdorf (Kleinkläranlagen, ab-
flusslose Gruben) - Entsorgungssatzung -

12. Satzung der Stadt Elsdorf über die Erhebung von Abwassergebüh-
ren und Aufwand- bzw. Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse
für das Jahr 2023

13. Sachstandsbericht Strukturwandel
14. Entwicklung der Nutzung von Angeboten der Musikschule „La

Musica Bergheim“ in der Stadt Elsdorf
15. Überörtliche Prüfung der Stadt Elsdorf im Jahr 2021 durch die gpa

NRW hier: Teilberichte Finanzen, Beteiligungen und Vergabewe-
sen

16. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU und SPD vom
07.05.2022 hier: Einstellung von Haushaltsmitteln zum Erhalt des
Sittarder Tores

17. Einwohnerfragestunde Bekanntmachung der Sitzung des Haupt-
ausschusses des Rates der Stadt Elsdorf vom 22.11.2022 Seite 2

18. Mitteilungen
18.1. Beschlusskontrolle aus vorangegangener Sitzung
19. Anfragen
B) Nichtöffentliche SitzungB) Nichtöffentliche SitzungB) Nichtöffentliche SitzungB) Nichtöffentliche SitzungB) Nichtöffentliche Sitzung
20. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU und SPD vom

07.05.2022 hier: Einstellung von Haushaltsmitteln zum Erhalt des
Sittarder Tores - Konzept mit Kostenschätzung

21. Mitteilungen
22. Anfragen
23. Festlegung der zu veröffentlichenden Beschlüsse aus der nichtöf-

fentlichen Sitzung
S t a d t E l s d o r f
( Andreas Heller )
- Bürgermeister -

(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)



Rundblick Elsdorf – 18. November 2022 – Woche 46 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 5

Abbildung 1: Übersichtsplan des Bebauungsplans Nr. 95 B inkl. seiner
1. Änderung
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch öffentlich
bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

plan eine Ausschlusswirkung gemäß § 35 Absatz 3 Baugesetzbuch,
sodass im gesamten restlichen Stadtgebiet keine Windenergieanla-
gen zulässig sind.
Dem jetzigen Stand der Planungen zum Teilflächennutzungsplan fol-
gend, verfestigen sich die neuen Konzentrationszonen, sodass davon
ausgegangen werden kann, dass der Bebauungsplan Nr. 95B nach
Rechtskraft des Teilflächennutzungsplans nicht mehr aus diesem ent-
wickelt werden kann. Demnach würde der Bebauungsplan Nr. 95B, 1.
Änderung der Flächennutzungsplanung entgegenstehen, sodass das
Planungserfordernis besteht, die Aufhebung des Bebauungsplan Nr.
95B, 1. Änderung einzuleiten. Die bisher erarbeiteten Unterlagen zum
Teilflächennutzungsplan hat der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss
am 15.06.2022 beschlossen.
Die Flächen befinden sich im Außenbereich und werden als Flächen für
die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan dargestellt. Nach Durch-
führung des Aufhebungsverfahrens wird die Umsetzung von Vorhaben,
zu denen auch Windenergieanlagen gehören, maßgeblich, planungs-
rechtlich gemäß § 35 Baugesetzbuch beurteilt. Nach Entfaltung der
Rechtskraft des in Aufstellung befindlichen Teilflächennutzungsplan
zur Steuerung von Windenergieanlagen wird für die bestehenden, im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 95B, 1. Änderung gelegenen
Windenergieanlagen kein Repowering möglich sein, jedoch stehen
diese unter Bestandsschutz. Zudem wird die Errichtung neuer Anlagen
nicht genehmigungsfähig sein.

Bekanntmachung
der Stadt Elsdorf
Aufstellung der 17. Änderung des FlächennutzungsplanesAufstellung der 17. Änderung des FlächennutzungsplanesAufstellung der 17. Änderung des FlächennutzungsplanesAufstellung der 17. Änderung des FlächennutzungsplanesAufstellung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Giesendorf - Nußbaumallee, Erweiterung Flüchtlingsunterkunft“„Giesendorf - Nußbaumallee, Erweiterung Flüchtlingsunterkunft“„Giesendorf - Nußbaumallee, Erweiterung Flüchtlingsunterkunft“„Giesendorf - Nußbaumallee, Erweiterung Flüchtlingsunterkunft“„Giesendorf - Nußbaumallee, Erweiterung Flüchtlingsunterkunft“
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
25.10.2022
1. die Aufstellung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gie-

sendorf -Nußbaumallee, Erweiterung Flüchtlingsunterkunft“ - ge-
mäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

2. die Umwandlung von Agrarflächen in Flächen für den Gemeinde-
bedarf mit der Zweckbestimmung Flüchtlingsunterkunft als Pla-
nungsziel der Flächennutzungsplanänderung beschlossen.

Die Stadt Elsdorf beabsichtigt die Änderung des Flächennutzungs-
plans, um die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft in der Nußbau-
mallee planungsrechtlich zu sichern. Der Geltungsbereich der Flä-
chennutzungsplanänderung umfasst dabei einen Teil des Flurstückes
7, Flur 38, Gemarkung Heppendorf.
Aufgrund der andauernden Zuwanderung von Flüchtlingen in die Bundesre-
publik Deutschland, die durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt
wurde, hat die Stadt Elsdorf die Aufgabe, Wohnunterkünfte für Geflüchtete
aus den Krisengebieten bereitzustellen. Da die Kapazität des vorhandenen
Bestandes an entsprechenden Unterkünften weitestgehend erschöpft ist,
gilt es neue Perspektiven aufzuzeigen. In diesem Sinne wurde eine Prüfung
verschiedener Standorte auf dem Stadtgebiet durchgeführt, mit dem Ergeb-
nis, dass eine Erweiterung der Flächen um die bereits vorhandenen Unter-
künfte an der Nußbaumallee am bestgeeigneten ist. Die Nußbaumallee
grenzt östlich an das Zuckerfabrikgelände Pfeifer und Langen und liegt im
Süden des Einzelhandelsstandortes Erftcenters. Der genaue Standort ist
dem beigefügten Geltungsbereichsplan (Abbildung 1) zu entnehmen.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss vom 25.10.2022 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch öffentlich
bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)
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Bekanntmachung
der Stadt Elsdorf
Aufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans NrAufhebung des Bebauungsplans Nr..... 95 C inklusive seiner 1. 95 C inklusive seiner 1. 95 C inklusive seiner 1. 95 C inklusive seiner 1. 95 C inklusive seiner 1. Änderung Änderung Änderung Änderung Änderung
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
30.08.2022 die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 95 C inklusive
seiner 1. Änderung „Elsdorf, Windkraftanlagen nordwestlich der Ort-
schaft Oberembt“ beschlossen.
Am 18.02.2020 hat der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung be-
schlossen den sachlichen Teilflächennutzungsplan „Steuerung von Wind-
energieanlagen“ aufzustellen. Im Zuge des Verfahrens wurde das
gesamte Elsdorfer Stadtgebiet untersucht, um somit die bestgeeigne-
ten Flächen für die zukünftige Windenergienutzung darstellen zu kön-
nen. Entsprechend des jetzigen Stands der Planung werden durch den
Teilflächennutzungsplan zwei Konzentrationszonen (nördlich Nieder-
und Oberembt / westlich Tollhausens) ausgewiesen.
Außerhalb der Konzentrationszonen entfaltet der Teilflächennutzungs-
plan eine Ausschlusswirkung gemäß § 35 Absatz 3 Baugesetzbuch,
sodass im gesamten restlichen Stadtgebiet keine Windenergieanla-
gen zulässig sind.
Dem jetzigen Stand der Planungen zum Teilflächennutzungsplan fol-
gend, verfestigen sich die neuen Konzentrationszonen, sodass davon
ausgegangen werden kann, dass der Bebauungsplan Nr. 95C nach
Rechtskraft des Teilflächennutzungsplans nicht mehr aus diesem ent-
wickelt werden kann. Demnach würde der Bebauungsplan Nr. 95C, 1.
Änderung
der Flächennutzungsplanung entgegenstehen, sodass das Planungser-
fordernis besteht, die Aufhebung des Bebauungsplan Nr. 95C, 1. Ände-
rung einzuleiten. Die bisher erarbeiteten Unterlagen zum Teilflächen-
nutzungsplan hat der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss am
15.06.2022 beschlossen.
Die Flächen befinden sich im Außenbereich und werden als Flächen für
die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan dargestellt. Nach Durch-
führung des Aufhebungsverfahrens wird die Umsetzung von Vorhaben,
zu denen auch Windenergieanlagen gehören, maßgeblich, planungs-
rechtlich gemäß § 35 Baugesetzbuch beurteilt. Nach Entfaltung der
Rechtskraft des in Aufstellung befindlichen Teilflächennutzungsplan
zur Steuerung von Windenergieanlagen wird für die bestehenden, im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 95A, 1. Änderung gelegenen
Windenergieanlagen kein Repowering möglich sein, jedoch stehen
diese unter Bestandsschutz. Zudem wird die Errichtung neuer Anlagen
nicht genehmigungsfähig sein.

Abbildung 1: Übersichtsplan des Bebauungsplans Nr. 95 C inkl. seiner
1. Änderung
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch öffentlich
bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

Bekanntmachung der Stadt Elsdorf
Öffentliche Öffentliche Öffentliche Öffentliche Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans NrAuslegung des Bebauungsplans NrAuslegung des Bebauungsplans NrAuslegung des Bebauungsplans NrAuslegung des Bebauungsplans Nr..... 123 „Heppendorf- 123 „Heppendorf- 123 „Heppendorf- 123 „Heppendorf- 123 „Heppendorf-
Am Roßfließ“Am Roßfließ“Am Roßfließ“Am Roßfließ“Am Roßfließ“
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
03.01.2022 die Durchführung der Offenlage des Plandokumentes nach
§ 3. Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 „Heppendorf- Am Roß-
fließ“ erfolgt im Regelverfahren, da die Voraussetzungen zur Durch-
führung eines vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB oder eines
beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB nicht vorliegen.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 „Heppendorf- Am Roß-
fließ“ bedingt zugleich die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes.
Somit erfolgen die Aufstellung des Bebauungsplanes und die 12.
Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren.
Anlass des Bebauungsplanverfahren ist es, im Ortsteil Heppendorf ein
neues Wohngebiet zu entwickeln und somit der Nachfrage nach Wohn-
raum nachzukommen. Auf dem rund 6 ha
großen, heute vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebiet, soll
auf städtischen
Liegenschaften ein Wohngebiet entstehen. Ziel ist es, ein Wohngebiet
zu entwickeln, das

charakterisiert ist durch eine dichte, flächenschonende und nahhalti-
ge Bauweise.
Demzufolge sollen im Plangebiet neben den klassischen Einfamilien-
häusern, ebenfalls Doppelhäuser, Kettenhäuser und Mehrfamilien-
häuser entstehen. Ein weiteres städtebauliches Ziel ist es, innerhalb
des Plangebietes durch die Entwicklung von attraktiven
Straßenräumen und Platzflächen Aufenthaltsqualität zu schaffen. Über
Wegeverbindungen wird das Plangebiet außerdem mit seinem Umfeld
verbunden. Sodass das Plangebiet an das bestehende Siedlungsgefü-
ge von Elsdorf-Heppendorf anknüpft.
Das circa 6 ha große Plangebiet befindet sich in der Stadt Elsdorf am
östlichen Rand des Ortsteils Heppendorf. Das Plangebiet schließt im
Süden und Westen an den bestehenden Siedlungskörper an. Dort wird
es durch die Wohnbebauung entlang der Sindorfer Straße sowie dem
Mansfelder Weg begrenzt. Im Norden und Nordosten grenzt das Plan-
gebiet an die freie Landschaft bzw. an vorhandene landwirtschaftliche
Flächen an. Im Nordosten grenzt der Geltungsbereich an einen Wirt-
schaftsweg parallel zum Roßfließ-Westarm mit einem dahinterliegen-
den Betrieb zum Transport von Schüttgut. Das Plangebiet hat eine
Ausdehnung von rund 400 m in Nord-Süd-Richtung. In Ost-West Rich-
tung beträgt die Ausdehnung bis zu über 240 m. Die Topografie des
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Plangebiets ist weitgehend eben.
Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Heppendorf die nach-
folgend aufgeführten Flurstücke:
Flur 13, Flurstücke 73 (tlw.), 77, 78, 82, 83 118, 119 und 251 (tlw.) 124
(tlw.)
Flur 14, Flurstücke 133 (tlw.), 166, 167, 157, 176, 206, 213, 212 und 204
Umfang und Lage des räumlichen Geltungsbereichs der rund 6 ha
großen und zur Bebauung anstehenden Fläche kann der nachfolgen-
den Abbildung entnommen werden.

Räumlicher GeltungsbereichRäumlicher GeltungsbereichRäumlicher GeltungsbereichRäumlicher GeltungsbereichRäumlicher Geltungsbereich
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 123 „Heppendorf- Am Roßfließ“

liegt gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit der Begründung und beglei-
tenden Gutachten gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB, in der Zeit
vom 25.11.2022 bis 06.01.202325.11.2022 bis 06.01.202325.11.2022 bis 06.01.202325.11.2022 bis 06.01.202325.11.2022 bis 06.01.2023 zur allgemeinen Einsicht im Rat-
haus der Stadt Elsdorf, Gladbacher Straße 111, 50189 Elsdorf, Fachbe-
reich 4, Abteilung Stadtplanung und Bauaufsicht, 1. Etage, im Foyer in
den Schaukästen- Bauleitplänen, während der Öffnungszeiten:
montags und mittwochs bis freitags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
öffentlich aus.
Die ausliegenden Planunterlagen können zusätzlich auf der Homepa-
ge der Stadt Elsdorf unter folgendem Link https://www.o-sp.de/elsdorf/
beteiligung eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplanentwurf Nr. 123 „Heppendorf- Am Roßfließ“ schriftlich oder
zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Elsdorf, Fachbereich 4,
Abteilung Stadtplanung und Bauaufsicht, Zimmer 118, Gladbacher
Straße 111, 50189 Elsdorf oder per E-Mail mit dem Betreff „BP Nr.
123“ an stadtplanung@elsdorf.de vorgebracht werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird zeitgleich zu diesem Verfahrens-
schritt durchgeführt.
Elsdorf, den 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

von 2010 dargestellten Wohnbau- und Mischbauflächen an.
Ziel der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes, ist die Änderung
der bisherigen landwirtschaftlichen Flächen, die Fläche für den Ge-
meinbedarf und die Fläche zur Pflege und Entwicklung von Natur und
Landschaft in Flächen für gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen.
Diese Ausweisung von neuen Wohnbaufläche bedingt eine Rücknahme
der o.g. Flächen an andere Stelle im Flächennutzungsplan. Diese
Rücknahme erfolgt südlich von Heppendorf, hier werden Wohnbauflä-
chen in Flächen für die Landwirtschaft umgewandelt, sodass sich die
Flächenbilanz des Flächennutzungsplanes ausgleicht. Die zeichneri-
sche Darstellung der geplanten Änderungen des Flächennutzungspla-
nes sind der folgenden Abbildung zu entnehmen.
Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Heppendorf die nach-
folgend aufgeführten Flurstücke:
Flur 13, Flurstücke 82, 83, 251, 118, 119
Flur 53, Flurstück 95

Bekanntmachung der Stadt Elsdorf
Öffentliche Öffentliche Öffentliche Öffentliche Öffentliche Auslegung der 12.Auslegung der 12.Auslegung der 12.Auslegung der 12.Auslegung der 12. Änderung des Flächennutzungsplans Änderung des Flächennutzungsplans Änderung des Flächennutzungsplans Änderung des Flächennutzungsplans Änderung des Flächennutzungsplans
der Stadt Elsdorfder Stadt Elsdorfder Stadt Elsdorfder Stadt Elsdorfder Stadt Elsdorf
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
01.02.2022 die Durchführung der Offenlage des Plandokumentes nach
§ 3. Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Anlass der 12. Flächennutzungsplanänderung (FNP- Änderung) ist die
geplante Entstehung eines neuen Wohngebietes im Ortsteil Elsdorf-
Heppendorf, um somit der Nachfrage nach Wohnraum nachzukommen.
Die Planung eines neuen Wohngebietes in Heppendorf bedingt, zu-
sätzlich zur Aufstellung eines Bebauungsplanes (BP Nr. 123 „Heppen-
dorf- Am Roßfließ“), die Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Elsdorf, da der jetzige Flächennutzungsplan den nördlichen Teil
des Plangebiets als Fläche für die Landwirtschaft darstellt. Diese ist im
Bereich „Mansfeld“ mit einer Signatur für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft überla-
gert, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Ausgleichsfläche in Anspruch
genommen wird. Somit ist die geplante Entstehung des Wohngebietes
in Heppendorf derzeit nicht aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln und macht die Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.
Hinzu kommt, dass sich im Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-
änderung eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung Kindergarten befindet, welche durch die Darstellung Wohnbau-
fläche ersetzt werden soll. Da die Nutzung Kindergarten der Darstel-
lung Wohnbaufläche nicht entgegensteht, kann die Fläche auch mit
der geplanten Änderung zu einem Kindergartengelände entwickelt
werden.
Somit erfolgt die 12. Änderung des Flächennutzungsplans und die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 „Heppendorf- Am Roßfließ“
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren.
Das Plangebiet der 12. Flächennutzungsplanänderung für die Wohn-
baulandentwicklung befindet sich am nordöstlichen Rand des Orts-
teils Heppendorf östlich des Mansfelder Weges und nördlich der Sin-
dorfer Straße. Die Topografie des Plangebiets ist weitgehend eben.
Das Plangebiet schließt sich an die bereits im Flächennutzungsplan

Der Entwurf der 12. Flächennutzungsplanänderung liegt gem. § 3 Abs.
2 Baugesetzbuch mit der Begründung und begleitenden Gutachten
gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom 25.11.202225.11.202225.11.202225.11.202225.11.2022
bis 06.01.2023bis 06.01.2023bis 06.01.2023bis 06.01.2023bis 06.01.2023 zur allgemeinen Einsicht im Rathaus der Stadt Els-
dorf, Gladbacher Straße 111, 50189 Elsdorf, Fachbereich 4, Abteilung
Stadtplanung und Bauaufsicht, 1. Etage, im Foyer in den Schaukästen-
Bauleitplänen, während der Öffnungszeiten:
montags und mittwochs bis freitags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
öffentlich aus.
Die ausliegenden Planunterlagen können zusätzlich auf der Homepa-
ge der Stadt Elsdorf unter folgendem Link https://www.o-sp.de/elsdorf/
beteiligung eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf
der 12.

Plan siehe Seite 8Plan siehe Seite 8Plan siehe Seite 8Plan siehe Seite 8Plan siehe Seite 8
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Flächennutzungsplanänderung mit dem Arbeitstitel: „Wohnbauland-
entwicklung Heppendorf Ost“ schriftlich oder zur Niederschrift beim
Bürgermeister der Stadt Elsdorf, Fachbereich 4, Abteilung Stadtpla-
nung und Bauaufsicht, Zimmer 118, Gladbacher Straße 111, 50189
Elsdorf oder per E-Mail mit dem Betreff „12. FNP-Änderung“ an
stadtplanung@elsdorf.de vorgebracht werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den
Plan unberücksichtigt bleiben.
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird zeitgleich zu diesem Verfahrens-
schritt durchgeführt.
Elsdorf, den 10.11.2022
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
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Achtung! „Schulweghelden“ unterwegs
Stadt Elsdorf hat gemeinsames Projekt mit Grundschulen gestartet

Beim Projekt „Schulweghelden“
geht es darum, dass Kinder sicher
zur Schule kommen. Das Problem:
Immer mehr Eltern bringen ihr
Kind mit dem Auto in die Schule,
weil dies für viele der vermeint-
lich sicherste Weg ist. Dies führt
dazu, dass der Autoverkehr auf
dem Schulweg und insbesondere
vor den Schulen zunimmt. Für die
Kinder, die zu Fuß kommen, ent-
stehen dadurch täglich gefährli-
che Situationen.
Die Stadt Elsdorf möchte diesem
Problem mit dem Projekt „Schul-
weghelden“ entgegenwirken. Zu-
sammen mit den Schulleitungen
der drei Elsdorfer Grundschulen
wurden pro Schule drei Treffpunk-

te festgelegt und mit Schildern
gekennzeichnet. An diesen Stel-
len treffen sich die Kinder und
laufen als Gruppe gemeinsam zur
Schule. Die Treffpunkte sind so
gewählt, dass sie ein Stück von
der Schule entfernt sind und dass
auch Kinder von weiter weg dort
leicht abgesetzt werden können.
Ziel des Projektes ist, den Hol-
und Bringverkehr vor den Schulen
zu reduzieren. Die Stadt Elsdorf
hofft, dass sich viele Eltern an der
Aktion beteiligen. „Das morgend-
liche Verkehrschaos an unseren
Grundschulen ist brandgefährlich
- das müssen wir gemeinsam in
den Griff bekommen. Und wenn
die Kinder auch noch Spaß dabei

haben und ein Stück weit selbst-
ständiger werden ist das ein Ge-
winn für alle.“, so Bürgermeister
Andreas Heller.
Die Stadt steht in engem Kontakt
mit den Schulleitungen und möch-
te den Erfolg der Aktion engma-
schig beobachten. Es ist darüber
hinaus geplant weitere Treffpunk-
te auszuweisen. Über die Stand-
orte werden die Eltern per Info-
brief durch die jeweilige Schullei-
tung informiert.
„Lasst Eure Kinder Schulweghel-
den sein, denn diese Aktion lebt
vom Mitmachen!“, appelliert die
Initiatorin des Projektes Claudia
Nief an die Eltern der Elsdorfer
Grundschüler.

Sagen-Spaziergang am Grouvener Weiher
Sagen und Geschichten aus Elsdorf: familienfreundliche Führung
am 2. Dezember für kleine und große Märchen-Freunde

Stadthexe Brunella erzäht bei ei-Stadthexe Brunella erzäht bei ei-Stadthexe Brunella erzäht bei ei-Stadthexe Brunella erzäht bei ei-Stadthexe Brunella erzäht bei ei-
nem Rundgang am Grouvenernem Rundgang am Grouvenernem Rundgang am Grouvenernem Rundgang am Grouvenernem Rundgang am Grouvener
Weiher von Märchen und SagenWeiher von Märchen und SagenWeiher von Märchen und SagenWeiher von Märchen und SagenWeiher von Märchen und Sagen
aus Elsdorf,aus Elsdorf,aus Elsdorf,aus Elsdorf,aus Elsdorf,

Die Führung ist für Kinder ab 6
Jahre in Begleitung von Erwach-
senen geeignet. Das Mitbringen
von Laternen ist erwünscht. Auf
alle kleinen Teilnehmer wartet
nach dem Spaziergang eine le-
ckere Weihnachtsüberraschung.
Die Wanderung beginnt am 2.2.2.2.2.
Dezember um 17 UhrDezember um 17 UhrDezember um 17 UhrDezember um 17 UhrDezember um 17 Uhr am Spiel-
platz direkt am Grouvener Wei-
her und dauert ca. eine Stunde.
Um vorherige AnmeldungAnmeldungAnmeldungAnmeldungAnmeldung unter
kultur@elsdorf.de oder 02274 -
709 133 wird gebeten. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 3 Euro (Kin-

Ende: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem Rathaus

Am 2. Dezember lädt die Stadt
Elsdorf mit der Bergheimer Stadt-
hexe Brunella (gespielt von Astrid
Machuj) zum Sagen-Spaziergang
rund um den Grouvener Weiher
ein. Kindgerecht und familien-
freundlich werden Sagen und Mär-
chen aus der Elsdorfer Geschich-
te detailreich erzählt.
Hexe Brunella ist eine Spezialis-
tin auf dem Gebiet der Sagen und
Legen im Altkreis Bergheim. Ihr
liegt es sehr am Herzen, dass die
Geschichten unserer Ahnen nicht
in Vergessenheit geraten und auch

altersgerecht für Kinder darge-
stellt werden. Auf dem Weg rund
um den Grouvener Weiher erzählt
sie spannende und rührende Ge-
schichten aus Elsdorf und seinen
Ortsteilen.
Die Teilnehmer erfahren von den
Heinzelmännchen, die einst ganz
in der Nähe von Grouven wohn-
ten; von einem Neugeborenen, das
ausgerechnet am Nikolaustag ver-
schwand; und von tausenden, tan-
zenden Katzen auf dem Elsdorfer
Marktplatz oder von verhexten
Äpfeln aus Berrendorf.

der) bzw. 4 Euro (Erwachsene) und
kann zu Beginn der Führung di-
rekt vor Ort abgegeben werden.

James Bond im Kino
Stadt & Elsdorfer Kino holen den Kultfilm am
29. November zurück auf die große
Leinwand
Am Dienstag, 29. November (20
Uhr) lädt die Stadt Elsdorf im char-
manten Union-Service-Kino Els-
dorf zum großen James Bond
Abend ein. „007 jagt Dr. No“, der
erste Film der legendären Bond-
Reihe, kehrt zurück auf die große
Leinwand.
„Bond, mein Name ist Bond“, mit
diesen Worten beginnt die Erfolgs-
geschichte. Vor mittlerweile 60
Jahren, am 5.Oktober 1962, wird
in London der Kultklassiker „Ja-

mes Bond – 007 jagt Dr. No“ ur-
aufgeführt. Es sollte der erste Film
einer langen und erfolgreichen
Filmreihe werden, welche auf den
Spionageromanen von Ian Fleming
basiert. Die Hauptrolle des Agen-
ten 007 vom britischen Geheim-
dienst spielt der damals noch
recht unbekannte Sean Connery.
Die Rolle des James Bond wird
auch dank Connery zum Kult und
der sympathische Schotte schaff-
te damit seinen internationalen

Durchbruch.  Zum 60-jährigen
Filmjubiläum zeigt die Stadt Els-
dorf im kultigen, charmanten Els-
dorfer Kino den Klassiker noch
einmal in stilgerechter Atmosphä-
re auf der großen Leinwand.
Einlass am 29. November im Kino
(Köln-Aachener Straße 136, 50189

Elsdorf) ist ab 19:30 Uhr; der Film
beginnt um 20 Uhr. Karten (7,50
Euro) gibt es im Vorverkauf bei
Foto Servos (Elsdorf), Kiosk am
Dorfplatz (Berrendorf) und Anni´s
Backstübchen (Heppendorf). Kar-
ten an der Abendkasse kosten 9
Euro.
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Auch in diesem Jahr sind unsere
Vereinspferde Mala und Tara in
dem ein oder anderen Martins-
zug im Erftkreis zu sehen.
Doch gestern haben wir einen ganz
besonderen Einsatz gehabt: Wir
waren bei den Kindern des CJG
Haus St. Gereon in Bergheim
Zieverich, denen wir eine große
Freude mit unserem Besuch ge-
macht. Unter Leitung von Frau
Bischof, pädagogische Leiterin
der Kinder- und Jugendhilfe-Ein-

Bericht zur Bericht zur Bericht zur Bericht zur Bericht zur TTTTTitelseiteitelseiteitelseiteitelseiteitelseite

richtung, führten Mala, Wolf-
gang Floß und Filippa Herde den
St. Martinszug an. Es war uns
eine große Freude und wir hof-
fen, die Kinder hatten genauso
viel Spaß.
Über den Einsatz bei den Zügen
könnem zusätzliche Kosten für
die Pferde, wie Tierarzt, Huf-
schmied und Versicherung finan-
ziert werden, aber auch die ein
oder andere zusätzliche Möhre ist
selbstverständlich drin.

Oberembt wird wieder leuchten
In diesem Jahr finden in Oberembt
wieder die Adventfenster statt. Die
Eröffnung ist am 1. Dezember um
18 Uhr auf der „Jülicher Straße
16“. Die weiteren Termine wer-
den im Folgenden bekannt gege-
ben. Alle Besucher werden gebe-
ten, eine eigene Tasse mitzubrin-
gen. Wie in den letzten Jahren
gibt es Glühwein und Kakao.
Am 3. und 4. Dezember findetAm 3. und 4. Dezember findetAm 3. und 4. Dezember findetAm 3. und 4. Dezember findetAm 3. und 4. Dezember findet
auf dem Dorfplatz der diesjähri-auf dem Dorfplatz der diesjähri-auf dem Dorfplatz der diesjähri-auf dem Dorfplatz der diesjähri-auf dem Dorfplatz der diesjähri-
ge ge ge ge ge WWWWWeihnachtsmarkt statt.eihnachtsmarkt statt.eihnachtsmarkt statt.eihnachtsmarkt statt.eihnachtsmarkt statt.     AusAusAusAusAus
diesem Grunde gibt es bei diesendiesem Grunde gibt es bei diesendiesem Grunde gibt es bei diesendiesem Grunde gibt es bei diesendiesem Grunde gibt es bei diesen

Adventfenstern keine GetränkeAdventfenstern keine GetränkeAdventfenstern keine GetränkeAdventfenstern keine GetränkeAdventfenstern keine Getränke
und kein Gebäck.und kein Gebäck.und kein Gebäck.und kein Gebäck.und kein Gebäck.
Nach einem gemeinsamen SingenNach einem gemeinsamen SingenNach einem gemeinsamen SingenNach einem gemeinsamen SingenNach einem gemeinsamen Singen
wollen wir unseren wollen wir unseren wollen wir unseren wollen wir unseren wollen wir unseren WWWWWeihnachts-eihnachts-eihnachts-eihnachts-eihnachts-
markt besuchen!markt besuchen!markt besuchen!markt besuchen!markt besuchen!
Der Abschlussgottesdienst (Öffnen
des 24. Adventfensters) findet um
14.30 Uhr in der Kirche St. Simon
und Judas Thaddäus  in Oberembt
statt. Hierzu sind Alle eingeladen.
Wir wünschen allen Besuchern
eine besinnliche Adventszeit.
Beate Dresen/Karl-Heinz Laas
Die Adventsfernster werden in fol-

genden Straßen geöffnet:
 1. Jülicher Straße 16 - 18 Uhr
 2. Jülicher Straße 86 - 18 Uhr
 3. Jülicher Straße 22 - 17 Uhr
 4. Jülicher Straße 17 - 17 Uhr
 5. Jülicher Straße 23 - 18 Uhr
 6. Bachstraße 5 - 18 Uhr
 7. An der Olfer Maar 6 - 18 Uhr
 8 Jülicher Straße 66 - 18 Uhr
 9. Auf dem Lütterchen 2 - 18 Uhr
10. Auf dem Weiherg 16 - 17 Uhr
11 Im Broich 11 - 18 Uhr
12. Bachstraße 23 - 18 Uhr
13. An der Olfer Maar 2 - 18 Uhr

Närrische Termine der KG Oberembt
Der Kartenvorverkauf hat begonnenDer Kartenvorverkauf hat begonnenDer Kartenvorverkauf hat begonnenDer Kartenvorverkauf hat begonnenDer Kartenvorverkauf hat begonnen
Mit großen Schritten geht es auf
die 5. Jahreszeit zu und nach der
Zwangspause in den vergangenen
Jahren warten in der Session
2022/2023 etliche Highlights und
großartige Veranstaltungen auf
Euren Besuch.
7.7.7.7.7. J J J J Januar 2023 ab 13 Uhr - Heranuar 2023 ab 13 Uhr - Heranuar 2023 ab 13 Uhr - Heranuar 2023 ab 13 Uhr - Heranuar 2023 ab 13 Uhr - Her-----
rensitzungrensitzungrensitzungrensitzungrensitzung
Nach dem Einzug des Oberembter

Dreigestirns 2022/2023 mit dem
Reitercorps Jan von Werth begrüßt
Präsident Hajo Schmitz auf der Büh-
ne: Kasalla, Manni den Rocker, Willi
und Ernst, die Big Maggas, die Palm
Beach Girls und viele mehr.
14. Januar ab 17.30 Uhr -14. Januar ab 17.30 Uhr -14. Januar ab 17.30 Uhr -14. Januar ab 17.30 Uhr -14. Januar ab 17.30 Uhr -
KostümsitzungKostümsitzungKostümsitzungKostümsitzungKostümsitzung
Mit den Rabaue, Lieselotte Lot-
terlappen, den Kölner Rheinveil-
chen, Wicky Junggeburth, Achnes

Kasulke und vielen mehr.
29. Januar ab 11 Uhr - Biwak mit29. Januar ab 11 Uhr - Biwak mit29. Januar ab 11 Uhr - Biwak mit29. Januar ab 11 Uhr - Biwak mit29. Januar ab 11 Uhr - Biwak mit
vielen befreundeten Karnevalsge-vielen befreundeten Karnevalsge-vielen befreundeten Karnevalsge-vielen befreundeten Karnevalsge-vielen befreundeten Karnevalsge-
sellschaftensellschaftensellschaftensellschaftensellschaften
4. Februar ab 19 Uhr - Hütten-4. Februar ab 19 Uhr - Hütten-4. Februar ab 19 Uhr - Hütten-4. Februar ab 19 Uhr - Hütten-4. Februar ab 19 Uhr - Hütten-
zauberzauberzauberzauberzauber
20. Februar ab 14 Uhr - Rosen-20. Februar ab 14 Uhr - Rosen-20. Februar ab 14 Uhr - Rosen-20. Februar ab 14 Uhr - Rosen-20. Februar ab 14 Uhr - Rosen-
montagszug mit anschließendermontagszug mit anschließendermontagszug mit anschließendermontagszug mit anschließendermontagszug mit anschließender
AfterAfterAfterAfterAfter-Zoch-P-Zoch-P-Zoch-P-Zoch-P-Zoch-Party im Bürgerhausarty im Bürgerhausarty im Bürgerhausarty im Bürgerhausarty im Bürgerhaus
Bis auf die After-Zoch-Party fin-
den alle Veranstaltungen im be-
heizten Festzelt an der Möhren-
halle (Tollhausener Straße)

14. An der Olfer Maar 8 - 18 Uhr
15. Im Broich 40 - 18 Uhr
16. Buschgasse 50 - 18 Uhr
17. Auf dem Weihberg 20 - 17 Uhr
18. Postweg 2 - 18 Uhr
19. Bachstraße 12 - 18 Uhr
20. Tollhausener Straße 4 - 18 Uhr
21. Buschgasse 31 - 18 Uhr
22. Jülicher Str. 14 - 18 Uhr
23. Jülicher Str. 54 - 18 Uhr
24. Abschlussandacht in der Kir-

che St. Simon und Judas Thad-
däus in Oberembt
um 14.30 Uhr

statt. Die Eintrittskarten für die
Kostüm- und Herrensitzung kön-
nen ab sofort erworben werden
unter Telefon: 0151/42351754
und E-Mail: h.schmitz@kg-
oberembt.de. Ansprechpartner
sind ebenfalls alle Vorstandsmit-
glieder der KG. Wir freuen uns
auf zahlreiche Gäste und schö-
ne gemeinsame Stunden mit
Euch!
KG „Kluet un Rekelieser“ von
1878 Oberembt e.V.
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SERIÖSE PFLEGE
MIT HERZ UND VERSTAND

Mit Erfahrung seit mehr als 30 Jahren bieten wir 
unseren Kunden im Rhein-Erft-Kreis eine verläss- 
liche Alternative zum Senioren- oder Pflegeheim.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
 

Genau die Hilfe, 
Genau die Hilfe, 

      die ich brauche!
      die ich brauche!

St.-Rochus-Str. 22 · 50181 Bedburg-Kaster
Tel. 0 22 71-79 80 88

www.pflege-dienst.com

 PFLEGEDIENST
IM ERFTKREIS
LÜTZENKIRCHEN

 

24 Stunden persönlich für Sie da.
Einfühlsame Beratung auf Wunsch auch Zuhause.
Stefan Caspers · Fachgeprüfter Bestatter

Gladbacher Straße 58 - 50189 Elsdorf - Telefon: 02274 - 935 98 27
Mobil: 0172 - 299 2554 - www.caspers-bestattungen.de

116 116:116 116:116 116:116 116:116 116:
Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?
Der positive Trend hält an: Fast 40
Prozent der Bundesbürger geben
an, den Sperr-Notruf 116 116 zu
kennen, so die neuesten Ergeb-
nisse der aktuellen Marktfor-
schung. Somit ist der Bekannt-
heitsgrad der 116 116 in den letz-
ten vier Jahren um neun Prozent
gestiegen. Wie schon in den Vor-
jahren zeigt sich, dass Menschen
mit zunehmendem Alter eher ver-
traut sind mit dem Sperr-Notruf.
Allerdings wird durch die Umfra-
ge auch klar, dass manche den
Sperr-Notruf 116 116 weiterhin
nicht von der Rufnummer 116 117,
der Kassenärztlichen Vereini-
gung, unterscheiden können.
Zahlungskarten wie girocards

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-
dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.
Dr. Pingen, Pulheim-Freimers-
dorf, 0179 2438326
Dr. Brunk, Glessen, 02234/
8610
Dr. Riese, Elsdorf, 02274/6361
Dr. Göbel, Köln-Weiß, 02236/
849470
24-Stunden-Bereitschaft für

Freitag, 18. NovemberFreitag, 18. NovemberFreitag, 18. NovemberFreitag, 18. NovemberFreitag, 18. November
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hauptstr. 16, 50126 Bergheim, 02271/41764

Samstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. November
Arnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-Apotheke
Gladbacher Str. 41, 50189 Elsdorf, 02274/924410

Sonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. November
Hof-ApothekeHof-ApothekeHof-ApothekeHof-ApothekeHof-Apotheke
Köln-Aachener-Str. 90, 50189 Elsdorf, 02274/6734

Montag, 21. NovemberMontag, 21. NovemberMontag, 21. NovemberMontag, 21. NovemberMontag, 21. November
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Köln-Aachener-Str. 123, 50189 Elsdorf (Elsdorf), 02274/3330

Dienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. November
Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kölner Str. 16, 50126 Bergheim, 02271-7582777

Mittwoch, 23. NovemberMittwoch, 23. NovemberMittwoch, 23. NovemberMittwoch, 23. NovemberMittwoch, 23. November
Helle-Apotheke PriamosstraßeHelle-Apotheke PriamosstraßeHelle-Apotheke PriamosstraßeHelle-Apotheke PriamosstraßeHelle-Apotheke Priamosstraße
Priamosstr. 32, 50127 Bergheim (Quadrath), 02271/798400

Donnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. November
Stern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-Apotheke
Hauptstr. 28, 50126 Bergheim, 02271 755061

Freitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. November
RömerRömerRömerRömerRömer-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Köln-Aachener-Str. 166-170, 50127 Bergheim (Quadrath-Ichen-
dorf), 02271/799800

Samstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. November
Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.
Lindenstr. 48, 50181 Bedburg, 02272 903809

Sonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. November
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Sankt-Rochus-Straße 6, 50181 Bedburg (Kaster), 02272/2592

Alle Angaben ohne Gewähr

Kleintiere auch an Wochentagen:
Tierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik Pulheim

24-Stunden-Bereitschaft
Nettegasse 122
50259 Pulheim-Stommeln
02238/3435

Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
Die zentrale Rufnummer für
den zahnärztlichen Notdienst
für den Erftkreis Nord lautet
0180/5986700

oder Kreditkarten, Personalaus-
weise, Online-Banking und SIM-
Karten - all diese können über
die 116 116 gesperrt werden. Für
Verbraucher ist die Nutzung des
Sperr-Notrufs unkompliziert, denn
eine Registrierung oder Anmel-
dung ist nicht nötig. Der Service
ist zudem kostenlos, ein Anruf bei
der 116 116 aus dem deutschen
Festnetz ist gebührenfrei, aus dem
Mobilnetz und aus dem Ausland
können Gebühren anfallen. Wer
möchte, kann sich auch die kos-
tenlose Sperr-App herunterladen:
Hier können die Daten der Zah-
lungskarten sicher gespeichert
und girocards direkt aus der App
gesperrt werden, sofern das teil-
nehmende Institut Zugang durch
diese Applikation gewährt.
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Wann darf ich hupen?
Für das Hup-Konzert im Straßen-
verkehr gibt es Regeln. Die engen
Grenzen der Hup-Erlaubnis haben
nicht zu überhörende Gründe: Eine
Hupe erreicht in einer Entfernung
von sieben Metern 105 Dezibel.
Zu viel, denn Lärm beeinträchtigt
auf Dauer die Gesundheit nach-
haltig: Er schädigt das Gehör und
löst körperlichen Stress aus.
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO und das Umweltbundesamt
sehen die Zielwerte für die Lärm-
bekämpfung bei 65 Dezibel
tagsüber und bei 55 Dezibel
nachts. Grundsätzlich ist Hupen
laut Paragrafen 16 der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) innerorts
nicht erlaubt, außer es besteht
eine berechtigte Gefahrenlage,
die einen Unfall nach sich ziehen
könnte. Dies gilt auch außerorts -
mit einer weiteren Ausnahme: Der
nachfolgende Verkehrsteilneh-
mende möchte überholen und
zeigt dies durch ein Hupsignal an.
Die verschlafene Grünphase hin-
gegen zählt als Verkehrsverzöge-
rung und rechtfertigt keine Betä-
tigung der Hupe. Wer nun zur Licht-
hupe greift, verhält sich ebenfalls
ordnungswidrig. Stattdessen
könnte versucht werden, mit Hilfe
von Winken auf die grüne Ampel

hinzuweisen.
Wer unerlaubt ein Schallzeichen
abgibt, muss mit einem Bußgeld
in Höhe von fünf Euro rechnen,
werden zusätzlich andere dadurch
belästigt, sind zehn Euro fällig.
Fühlt sich jemand durch das Hu-
pen genötigt, kann der oder die
Belästigte eine Anzeige stellen.
Wer zu oft wegen unsachgemä-
ßen Hupens ein Bußgeld kassiert,
kann zur Medizinisch-Psychologi-
schen-Untersuchung (MPU) ge-
schickt werden.
Die Lieblingsmannschaft gewinnt
den Pokal oder der Neffe hat ge-
rade geheiratet? Autokorsos mit
wiederholtem Hupen sind recht-
lich Lärmbelästigung und damit
ebenfalls nicht erlaubt, oft wird
aber ein Auge zugedrückt. Wer es
übertreibt, kann dennoch ein Buß-
geld erhalten. Übrigens: Auch ein
unerlaubtes oder mangelhaftes
Schallzeichen, wie eine Melodie
als Hupsignal, kann ein Bußgeld
in Höhe von 15 Euro nach sich
ziehen. Die Hupe muss ein akusti-
sches Signal mit gleichbleibender
Grundfrequenz erzeugen. Ausge-
nommen von dieser Regel sind
Fahrzeuge mit Blaulicht, wie Poli-
zei- und Rettungswagen und Feu-
erwehrautos. (mid/ak-o)

Achtung: Gegenstände auf der Fahrbahn

Kaum zu glauben, was so alles auf den Fahrbahnen herumliegt. Foto:Kaum zu glauben, was so alles auf den Fahrbahnen herumliegt. Foto:Kaum zu glauben, was so alles auf den Fahrbahnen herumliegt. Foto:Kaum zu glauben, was so alles auf den Fahrbahnen herumliegt. Foto:Kaum zu glauben, was so alles auf den Fahrbahnen herumliegt. Foto:
Goslar Institut/mid/ak-oGoslar Institut/mid/ak-oGoslar Institut/mid/ak-oGoslar Institut/mid/ak-oGoslar Institut/mid/ak-o

Mancher Kraftfahrer traut
mitunter seinen Augen und Ohren
nicht, was so alles auf Deutsch-
lands Straßen herumliegt oder
verloren wurde. Die Liste der Ge-
genstände, die von den Straßen-
meistereien, aber auch von der
Polizei weggeräumt werden müs-
sen, ist ebenso lang wie zum Teil
kurios bis erschreckend.
Beispiele gefällig? Bitte sehr: Da
sind den Verkehrsteilnehmern
nicht nur Auto- und Reifenteile,
Fahrräder oder andere Transport-
mittel im Weg. Ganze Schränke,
Möbelstücke unterschiedlichster
Art, Paletten sowie sonstige ver-
lorengegangene Ladungsbestand-
teile nicht unerheblicher Größe
tauchen ebenfalls auf Fahrbahnen
vor Kraftfahrern auf und provo-
zieren Bremsmanöver „auf der
letzten Rille“ oder im schlimms-
ten Fall Unfälle. Von Tierkörpern
und Baumstämmen ganz zu
schweigen.

Deshalb sind Autofahrer gut bera-
ten, immer ein wachsames Auge
auf mögliche Hindernisse zu ha-
ben und so zu fahren, dass sie
diesen gegebenenfalls noch recht-
zeitig ausweichen können. Das
gilt erst recht für Biker, für die
Gegenstände auf der Fahrbahn
eine noch viel größere Gefährdung
darstellen. Zudem sollten alle Ver-
kehrsteilnehmer grundsätzlich
immer dafür Sorge tragen, dass
sie nichts auf der Straße zurück-
lassen oder verlieren, was ande-
ren gefährlich werden könnte.
Das verlangt auch der Paragraf 32
der Straßenverkehrsordnung
(StVO). Demnach ist es verboten,
„die Straße zu beschmutzen oder
zu benetzen oder Gegenstände
auf Straßen zu bringen oder dort
liegen zu lassen, wenn dadurch
der Verkehr gefährdet oder er-
schwert werden kann.“ Verstöße
werden mit Bußgeldern bis zu 60
Euro geahndet und können - je

nach Schwere des Vergehens -
sogar einen Punkt in Flensburg
nach sich ziehen.
Was folgt nun daraus, wie hat
man sich zu verhalten, wenn man
selbst der Verursacher von Hin-
dernissen auf der Fahrbahn ist?
Und wie lässt sich verhindern,
dass einem Ladung verloren geht?

Letztere Frage ist relativ einfach
zu beantworten: Indem man pein-
lich genau darauf achtet, dass alle
transportierten Gegenstände
bestmöglich gesichert sind. Am
besten, man überprüft bei Pausen
unterwegs, dass die Ladung noch
stabil verankert und verschnürt
ist. (mid/ak-o)
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Umwelt schonen, Benzinkosten sparen
Wer E10 tankt, senkt den CO2-Ausstoß und entlastet die Haushaltskasse
Hohe Kraftstoffpreise sind ein Dau-
erproblem für Menschen, die auf
ihr Kraftfahrzeug angewiesen
sind. Zudem möchte wohl jeder
einen kleinen Beitrag dazu leis-
ten, die CO

2
-Bilanz zu verbessern

und ein Stück mehr Unabhängig-
keit von Rohstoffimporten zu ge-
winnen. Dennoch beobachtet der
Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK), dass vie-
le Autofahrer noch immer einen
Bogen um die E10-Zapfsäulen an
den Tankstellen machen.
TTTTTechnische echnische echnische echnische echnische VVVVVorbehalte gegenüberorbehalte gegenüberorbehalte gegenüberorbehalte gegenüberorbehalte gegenüber
E10 meist unbegründetE10 meist unbegründetE10 meist unbegründetE10 meist unbegründetE10 meist unbegründet
Grund dafür sind laut ADAC-Tech-
nikpräsident Karsten Schulze
technische Vorbehalte. „Dabei ist
die überwiegende Mehrheit der
in Deutschland zugelassenen Ben-
zin-Pkw vom Hersteller für E10
freigegeben“, betont Schulze. Das
Benzin mit der höheren Beimi-
schung von Biokraftstoff ist im
Vergleich zum E5 Ottokraftstoff
im Schnitt um fünf Cent pro Liter
günstiger. Nicht nur bei Vielfah-

rern macht sich die finanzielle Ein-
sparung bemerkbar. Zudem gibt
Schulze zu bedenken, dass jeder
Einzelne durch das Tanken von E10
zum Klimaschutz beiträgt: „Jähr-
lich könnten im Straßenverkehr
bis zu drei Millionen Tonnen Koh-
lendioxid eingespart werden.“
Seit über zehn Jahren im Dauere-Seit über zehn Jahren im Dauere-Seit über zehn Jahren im Dauere-Seit über zehn Jahren im Dauere-Seit über zehn Jahren im Dauere-
insatz bewährtinsatz bewährtinsatz bewährtinsatz bewährtinsatz bewährt
E10 steht seit rund zehn Jahren
an allen Tankstellen zur Verfügung
und hat sich in langjährigem Ein-
satz bewährt. In der Regel kön-
nen alle Benziner mit Baujahr ab
November 2010 problemlos da-
mit betankt werden. Doch auch
viele ältere Pkw vertragen den
umweltfreundlicheren Treibstoff
ohne Weiteres. Oft genügt schon
ein Blick in die Tankklappe oder
in die Betriebsanleitung, im Zwei-
felsfall kann man in der Kfz-Werk-
statt nachfragen oder online un-
ter www.dat.de/e10 nachschauen.
Wichtige Informationen rund um
den Einsatz des klimafreundliche-
ren Kraftstoffs liefert auch ein Fly-

er mit dem Titel „E10 für mein
Auto (k)ein Problem“, den der ZDK
gemeinsam mit weiteren Verbän-
den herausgibt. Den Flyer finden
Verbraucher in vielen Kfz-Meis-
terwerkstätten in ganz Deutsch-
land. Er beantwortet Fragen wie

„Beeinflusst E10 Leistung, Ver-
schleiß oder Ölwechsel?“, „Be-
steht die Gefahr von Beschädi-
gungen?“, „Wie viel Geld kann
ich wirklich sparen?“, „Und wie
schützt E10 überhaupt das Kli-
ma?“. (djd)

Fast alle Benzinmotoren vertragen den preiswerteren und umwelt-Fast alle Benzinmotoren vertragen den preiswerteren und umwelt-Fast alle Benzinmotoren vertragen den preiswerteren und umwelt-Fast alle Benzinmotoren vertragen den preiswerteren und umwelt-Fast alle Benzinmotoren vertragen den preiswerteren und umwelt-
freundlicheren E10-Kraftstoff. Foto: djd/Kfzgewerbe/shutterstock.comfreundlicheren E10-Kraftstoff. Foto: djd/Kfzgewerbe/shutterstock.comfreundlicheren E10-Kraftstoff. Foto: djd/Kfzgewerbe/shutterstock.comfreundlicheren E10-Kraftstoff. Foto: djd/Kfzgewerbe/shutterstock.comfreundlicheren E10-Kraftstoff. Foto: djd/Kfzgewerbe/shutterstock.com
- Monkey Business Images- Monkey Business Images- Monkey Business Images- Monkey Business Images- Monkey Business Images
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Kindergartenplatz jetzt vormerken
Kita-Navigator bietet Übersicht und Reservierungsoption
Eltern, die für ihre Kinder zum
nächsten Kindergartenjahr (ab
August 2023) einen Betreuungs-
platz suchen, werden gebeten, ihr
Kind bis zum 31. Dezember im
Kitanavigator der Stadt Elsdorf
vorzumerken. Im Kitanavigator,
www.elsdorf.de/kitanavigator,
stellen sich alle Kindertagesein-
richtungen im Stadtgebiet vor. Es
können bis zu vier Kindertages-
einrichtungen pro Kind ausge-
wählt werden. Bei Fragen zur Vor-
merkung unterstützt Sie im Ju-
gendamt die Fachberatung für Kin-
dertageseinrichtungen unter

02274 709 - 153.
Da die Platzvergabe für das neue
Kindergartenjahr ab dem 1.Feb-
ruar beginnt, empfiehlt die Stadt-
verwaltung eine zeitnahe Regist-

rierung / Vormerkung im Kitana-
vigator.
In Elsdorf gibt es insgesamt 13
Kindertageseinrichtungen. Zwölf
Kitas bieten auch Plätze für Kin-

der unter drei Jahren an. Die Kin-
dertagespflege mit Betreuungs-
plätzen bei Tagesmüttern und -
vätern ergänzt das Angebot für
die ganz Kleinen.

Schmücken des
Weihnachtsbaumes in Angelsdorf
Die Angelsdorfer Spielfreunde, der
Kindergarten Kinderland und der
Ortsvorsteher Michael Gülden la-
den hiermit alle Angelsdorfer

recht herzlich ein, den Weih-
nachtsbaum auf der Wiese, Ecke
Frankenstraße/Gladbacher Straße
in Angesldorf am 27. November,

in der Zeit von 11 bis 13 Uhr, zu
schmücken. Während des Schmü-
ckens gibt es Getränke für Große
und Kleine.
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Gesund sein - Gesund werden - Gesund bleiben
AnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeige

Psychische Gesundheit ist ein
wichtiges Element für ein ge-
sundes und zufriedenes Leben.
Manchmal bringen uns Belas-
tungen aus dem Gleichgewicht.
Es kann aber auch sein, dass
wir unsere Psyche, unsere See-
le und damit uns selbst, über
lange Zeit hintenangestellt und
übersehen haben.
Sie bei der Erlangung und Er-
haltung Ihrer psychischen Flexi-
bilität und Gesundheit zu bera-
ten und zu unterstützen ist das
Ziel von Michaela Schaefer.
„Der Therapeut muss danach
streben, für jeden Patienten eine
neue Therapie zu kreieren (Irvin
D. Yalom, Der Panama-Hut)“ ist
dabei ein wichtiger Grundsatz
ihrer Arbeit.
In der Praxis für psychische Ge-
sundheit begegnet sie Ihnen und
Ihren Sorgen und Nöten auf Au-
genhöhe. Immer individuell auf
Sie und Ihre Situation ange-
passt, erhalten Sie den Raum
und die Möglichkeit, in ge-
schützter Umgebung an aktuel-
len Problemen oder auch alten
Narben zu arbeiten. Dies kann
die Unterstützung auf dem Weg
aus der Krise sein oder auch
bedeuten gemeinsam Ressour-
cen für unvermeidbare schwere
Situationen zu finden und auf-
zubauen.  Fühlen Sie sich kraft-

los, ratlos, erschöpft, ängstlich
oder leer? Benötigen Sie Beglei-
tung und Unterstützung bei schwe-
ren Erkrankungen, Trauer oder er-
krankten Angehörigen? Befinden
Sie sich in einer Lebenskrise oder
haben mehr Stress als Sie ertra-
gen können? Suchen Sie eine Un-
terstützung bei Veränderungen
(z.B. Rauchentwöhnung) oder Hil-
fe bei der Vorbereitung auf eine
Prüfung? Michaela Schaefer ist für
Sie da, um Sie in der Krise oder
durch schwere Angelegenheiten
des Lebens zu begleiten. Das Wohl-
ergehen ihrer Patienten/innen
liegt der Heilpraktikerin (Psycho-
therapie) sehr am Herzen. Sie er-

halten stets erstklassige Bera-
tung und auf Ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene psychotherapeuti-
sche Leistungen.
So sieht Michaela Schaefer mit
Hilfe der integrativen Gesprächs-
therapie auch ihre Aufgabe vor
allem darin, empathisch den Men-
schen und seine Probleme,
Schmerzen und Nöte wahrzuneh-
men. Aus einer humanistischen
Grundhaltung heraus nutzt sie
Elemente aus der Gesprächsthe-
rapie nach Carl Rogers, der Ge-
stalttherapie, systemischer The-
rapie, kognitiver Techniken wie
zum Beispiel der Akzeptanz und
Commitment Therapie. Als Heil-

praktikerin (Psychotherapie) und
Bachelor of Science (Psycholo-
gie) steht Michaela Schaefer Ih-
nen in der Krise für Beratungen,
stützende Gespräche und Psy-
chotherapie in Ihrer Praxis auf
dem Hermannshof in Eschweiler
über Feld zur Verfügung.
Professionelle Beratung und
Therapie, nach Heilpraktiker
Gesetz, in der „Praxis für psychi-
sche Gesundheit“ bietet Orien-
tierungs- und Klärungshilfe, för-
dert Entwicklungsmöglichkeiten
und macht persönliche Ressour-
cen nutzbar.
Mens sana in corpore sano - EinMens sana in corpore sano - EinMens sana in corpore sano - EinMens sana in corpore sano - EinMens sana in corpore sano - Ein
gesunder Geist in einem gesun-gesunder Geist in einem gesun-gesunder Geist in einem gesun-gesunder Geist in einem gesun-gesunder Geist in einem gesun-
den Körperden Körperden Körperden Körperden Körper
Wie sehr Körper, Geist und See-
le aufeinander wirken und
einander bedingen ist längst be-
kannt. Nicht umsonst sprechen
schon alltägliche Redewendun-
gen davon, dass uns etwas auf
den „Magen schlägt“. Bei Mi-
chaela Schaefer steht darum Ihre
psychische und seelische Gesund-
heit im Mittelpunkt - denn sie
bestimmt das Denken, Fühlen und
Handeln. Informieren Sie sich über
Tel.: 0157-51078539 oder Email:
kontakt@michae laschaefer-
therapie.de oder auf Ihrer Websi-
te michaelaschaefer-therapie.de
über ihre Arbeit und das Leis-
tungsspektrum. FH

Gegen das Vergessen
Gedenken zur ReichspogromnachtGedenken zur ReichspogromnachtGedenken zur ReichspogromnachtGedenken zur ReichspogromnachtGedenken zur Reichspogromnacht
und darüber hinausund darüber hinausund darüber hinausund darüber hinausund darüber hinaus
Die Stadt Elsdorf möchte das Ge-
denken an jüdische Mitbürger-
innen und Mitbürger aufrechter-
halten - nicht nur zu den Gedenk-
tagen am 9. und 10. November,
den Novemberpogromen. Aus die-
sem Grund hat die Stadt Elsdorf
bereits am 21. Oktober gemein-
sam mit der Elsdorferin Josi
Schlang zu einem Stolpersteinspa-
ziergang eingeladen. Die pensio-
nierte Lehrerin beschäftigt sich
seit langem mit der Geschichte
der Juden in Elsdorf und hat
darüber im Jahr 1983 gemeinsam
ihren Schülern eine, auch in wis-
senschaftlichen Kreisen, viel be-
achtete Projektarbeit herausge-
geben. Persönliche Kontakte zu
Überlebenden des Holocaust er-
möglichten ihr tiefe Einblicke in

die Familiengeschichte manch jü-
discher Familie aus Elsdorf.
Im Oktober nahm Josi Schlang im
Rahmen der Jüdischen Kulturwo-
chen Rhein-Erft über 30 interes-
sierte Elsdorferinnen und Elsdor-
fer mit zu den 20 Stolpersteinen
im Elsdorfer Stadtgebiet. Unter
anderem berichtete sie über die
Familie Hausmann, die auf der
Mittelstraße wohnte.
Um an die Schicksale der Men-
schen zu erinnern und um ihr An-
denken zu ehren, hat sich außer-
dem am 9. November, dem Tag
der Reichspogromnacht, ein Ge-
schichtskurs des Abiturjahrgangs
der Elsdorfer Gesamtschule auf
den Weg durch die Stadt gemacht.
Josi Schlang erzählte die Ge-
schichten der Menschen, die sich
hinter den 20 Elsdorfer Stolper-
steinen verbergen - nicht wenige

davon trugen sich in der Reichs-
pogromnacht vom 9. auf den 10.
November 1938 zu.
Den Schülerinnen und Schülern
war es wichtig, an diesem Tag ein
Zeichen zu setzen. Für Frieden,
für Toleranz und vor allem: gegen
das Vergessen. Und so wurden die
Stolpersteine geputzt und erin-

nern nun wieder gut sichtbar an
die ehemaligen jüdischen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger.
Die Broschüre zu dem Stolper-
stein-Spaziergang kann an der
Infotheke im Rathaus kostenfrei
abgeholt werden und steht auf
unserer Website www.elsdorf.de
zum Download bereit.



Rundblick Elsdorf – 18. November 2022 – Woche 46 – www.rundblick-elsdorf.de16

Bunter Seniorennachmittag
VdK Ortsverband Elsdorf informiert

Swingin Christmas mit der Big Band Six8tyOne
Ein Programm, wie ein musikalischer Spaziergang über den Weihnachtsmarkt

Kölner Spielecircus
in Neu-Etzweiler
Stadt Elsdorf lädt am 3. Dezember
zum Aktionstag ein

Am Donnerstag, 24. November
können zwischen 16 bis 18 Uhr in
der Stadtbibliothek Elsdorf neue
SWITCH-Spiele getestet werden.
Die Veranstaltung richtet sich an
Kinder ab sechs Jahren aber auch
alle erwachsenen Gaming-Begeis-
terten, die Lust haben, die frisch

Gaming in der
Stadtbibliothek

erschienen Konsolenspiele der
Reihen Pokémon und Mario oder
Fifa23 zu testen, sind herzlich will-
kommen. Der Eintritt ist frei, eine
Voranmeldung nicht erforderlich.
Nähere Informationen gibt es in
der Stadtbibliothek, Pestalozzistr.
2 oder unter 02274/709181.

Am Samstag, 26. November, fin-
det so wie in vergangenen Jahren
unser „Bunter Seniorennachmit-
tag“ in der Elsdorfer Festhalle
statt. Hier feiern wir auch das 75
jährige Jubiläum des VdK Ortsver-
bands Elsdorf. Einlass ist ab 13
Uhr, das „Rheinische Programm

mit Überraschungsknüllern“ be-
ginnt um 15 Uhr und wird zum
letzten Mal von Helmut Arntz, dem
Frontmann der Brelleschlange,
moderiert. Nach Programmende
gibt es ein „Warmes Buffet“. Für
Mitglieder ist die Teilnahme kos-
tenlos, Nichtmitglieder zahlen ei-

nen Kostenbeitrag von 25 Euro. An-
meldungen werden ab sofort von
Erwin Kemmer, Tel. 02274 705582
angenommen. Einlasskarten für
Mitglieder und Nichtmitglieder, kön-
nen bei Erwin Kemmer und im Be-
stattungshaus Caspers, Gladbacher
Str. 58, Tel. 02274 9359827, nach

telefonischer Anmeldung abgeholt
werden. Bitte melden Sie sich zeit-
nah an damit wir entsprechend pla-
nen können. VdK Nichtmitglieder
sind herzlich willkommen
Bitte beachten Sie bei der Veran-
staltung die aktuellen Corona
Bestimmungen.

Das Jugendamt Elsdorf veran-
staltet einen Aktionstag mit dem
Kölner Spielecircus am 3. De-
zember 2022 im Bürgerhaus
Neu-Etzweiler. Von 10 bis 14 Uhr
wartet ein vielfältiges Angebot
für Kinder im Alter von 6 bis 10
Jahren. Anmeldungen nimmt die
Stadt Elsdorf ab sofort unter
www.kinder-elsdorf.de
entgegen.
Getreu dem Motto „Mitmachen„Mitmachen„Mitmachen„Mitmachen„Mitmachen
und Mitlachen!“und Mitlachen!“und Mitlachen!“und Mitlachen!“und Mitlachen!“ steht vor allem
das Kennenlernen, Ausprobieren
und Selbermachen im Mittel-
punkt. Je nach persönlichem Inte-
resse können sich die Kinder in
abwechslungsreichen abwechslungsreichen abwechslungsreichen abwechslungsreichen abwechslungsreichen WWWWWorkshopsorkshopsorkshopsorkshopsorkshops
an verschiedenen Zirkus-Techni-

ken, wie Akrobatik, Jonglage und
Balancieren erproben. Ob Pyra-
miden bauen und auf Leitern ba-
lancieren, mit Bällen, Tüchern,
Ringen oder Keulen jonglieren,
Teller drehen, Diabolo spielen und
Hula-Hoop oder auch sich auf Lauf-
tonnen, einem echten Drahtseil,
Slack-Line oder Slack-Bar wagen
- es darf alles ausprobiert wer-
den.
Das Anmeldeformular ist unter
www.kinder-elsdorf.de verfügbar;
die Anmeldegebühr beträgt 2 Euro
je Kind. Für weitere Fragen und
Informationen steht Frau Schrei-
ner (02274 - 709 175 oder
jschreiner@elsdorf.de) zur Verfü-
gung.

Die 17 Musiker der Band
„Six8tyOne“ spielen in der tradi-
tionellen Bigband-Besetzung mit
jeweils vier Trompeten und Po-
saunen, fünf Saxophonen, einer
Rhythmusgruppe bestehend aus
Schlagzeug, Klavier und Bass so-
wie einer Sängerin. Das Pro-
gramm ihres Konzerts am Frei-Frei-Frei-Frei-Frei-
tag,tag,tag,tag,tag, 25. 25. 25. 25. 25. November November November November November,,,,, 19 Uhr 19 Uhr 19 Uhr 19 Uhr 19 Uhr,,,,, in in in in in
der Evder Evder Evder Evder Evangelischen Fangelischen Fangelischen Fangelischen Fangelischen Friedenskirriedenskirriedenskirriedenskirriedenskir-----

che Bedburg,che Bedburg,che Bedburg,che Bedburg,che Bedburg, Langemarckstraße,
fühlt sich an wie ein entspannter
musikalischer Spaziergang über
den Weihnachtsmarkt. Mit dabei
sind natürlich die weihnachtli-
chen Evergreens „Jingle Bells“,
„Winter Wonderland“ und „The
Christmas Song“. Ergänzt wer-
den diese durch Arrangements
der Bandmitglieder von deut-
schen Weihnachtsliedern wie

„Stille Nacht“ und „Hört der En-
gel helle Lieder“. Ein besonderes
Highlight sind außerdem die swin-
genden Versionen von Stücken
aus Tschaikowskys weltberühm-
ter Nussknacker-Suite.

„Six8tyOne“ entstand vor über 15
Jahren aus Mitgliedern der Big
Band der Universität zu Köln und
des früheren Cologne Jazz Orches-
tra.
www.kirche-bedburg.de
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Esch I mit 8:2-Derbysieg gegen Elsdorf II
Escher Zweitvertretung jetzt auf Aufstiegsplatz!

Anmeldephase für das Schuljahr 2023/2024
Gesamtschule der Stadt Elsdorf

Tobias Haverkamp bei seinem Matchball vs. N. Schauf zum 11:7 imTobias Haverkamp bei seinem Matchball vs. N. Schauf zum 11:7 imTobias Haverkamp bei seinem Matchball vs. N. Schauf zum 11:7 imTobias Haverkamp bei seinem Matchball vs. N. Schauf zum 11:7 imTobias Haverkamp bei seinem Matchball vs. N. Schauf zum 11:7 im
4. Satz4. Satz4. Satz4. Satz4. Satz

Nachdem zuletzt zweimal die
Zweitvertretung der TTF Elsdorf
das Derby gegen die 1. Mann-
schaft des TTC RW Esch für sich
entscheiden konnten, gelang
diesmal die Revanche.
Im Heimspiel am 7. Spieltag in
der 1. Kreisklasse war das Spiel
nach zwei Stunden in der Höhe
doch etwas überraschend diesmal
für die Escher entschieden.
Die Hausherren erwischten einen
optimalen Start. Sowohl Harald
Schlang/ Tobias Haverkamp vs.
Behrus Djamalpour/ Michael Geu-
er als auch Frank Myslisch/ Radek
Sliwinski vs. Markus Tiberi/ Nor-
bert Schauf konnten sich glatt in
drei Sätzen durchsetzen. Myslisch
vergab in seinem ersten Einzel
gegen Djamalpour eine 2:0 Füh-
rung und unterlag noch. Auch Sli-
winski gab eine 2:0 Führung ge-
gen Tiberi noch aus der Hand, hol-
te sich dann aber den entschei-

denden 5. Satz mit 11:6. Das 3:1
bauten im unteren Paarkreuz
Schlang (3:0 vs. Geuer) und Ha-
verkamp (3:1 vs. Schauf) aus. Da-
mit war die Vorentscheidung ge-
fallen. Neben den Doppeln holten
Sliwinski, Schlang und Haverkamp
je 2 Einzel. Mit jetzt 4:10 Punkten
tauscht man die Plätze mit den
Gästen und rückt auf Platz 9 vor.
In der 3. Kreisklasse holte die
Escher Zweitvertretung nach dem
Remis im Topspiel vs. Immendorf
III kampflos die Punkte bei der
Zweitvertretung des SC Fortuna
Köln. Dadurch stehen nach 6 un-
geschlagenen Spielen 10:2 Zäh-
ler zu Buche und der Sprung auf
Platz 2 hinter dem verlustpunkt-
freien 1. FC Köln IX (10:0 Punk-
te).
Die Escher Dritte wartet noch auf
das erste Erfolsgerlebnis. Sie un-
terlag Virtus Frechen mit 1:8 und
verharrt am Tabellenende. Am

Freitag, 18.11.22, 19.30 Uhr, hat
sie aber die große Gelegenheit
im Heimspiel gegen die bisher
ebenfalls punktlosen Bachemer
diesen Zustand zu ändern. Wir drü-
cken die Daumen.

Zuschauer sind immer gerne will-
kommen. Training ist zudem
jeweils Di. und Fr. von 19 bis 22
Uhr in der Escher Turnhalle.
Schaut und schnuppert doch ein-
fach mal rein!

Unsere Angebote richten sich an
alle Familien, deren Kind im nächs-
ten Schuljahr eine weiterführen-
de Schule besuchen wird.
Informationsabend für die ElternInformationsabend für die ElternInformationsabend für die ElternInformationsabend für die ElternInformationsabend für die Eltern
Am Donnerstag,Am Donnerstag,Am Donnerstag,Am Donnerstag,Am Donnerstag, 1. 1. 1. 1. 1. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, um um um um um
19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr,,,,, in der  in der  in der  in der  in der Aula der Gesamt-Aula der Gesamt-Aula der Gesamt-Aula der Gesamt-Aula der Gesamt-
schule Elsdorfschule Elsdorfschule Elsdorfschule Elsdorfschule Elsdorf,,,,, Gladbacher Str Gladbacher Str Gladbacher Str Gladbacher Str Gladbacher Stra-a-a-a-a-
ße 139, 50189 Elsdorfße 139, 50189 Elsdorfße 139, 50189 Elsdorfße 139, 50189 Elsdorfße 139, 50189 Elsdorf
Was ist eine Gesamtschule? Die-
se und noch viele andere Fragen
beantwortet das Schulleitungs-
Team der Gesamtschule Elsdorf
schwerpunktmäßig an diesem Tag.
Außerdem besteht am Ende aus-
reichend Zeit, um auf Ihre persön-
lichen Fragen und Anliegen einzu-
gehen.
TTTTTag der offenen ag der offenen ag der offenen ag der offenen ag der offenen TürTürTürTürTür
Am Samstag,Am Samstag,Am Samstag,Am Samstag,Am Samstag, 3. 3. 3. 3. 3. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, laden
wir alle Schüler/innen und deren
Eltern von 10 Uhr bis 12.30 Uhr10 Uhr bis 12.30 Uhr10 Uhr bis 12.30 Uhr10 Uhr bis 12.30 Uhr10 Uhr bis 12.30 Uhr
herzlich ein, unsere Schule näher
kennenzulernen. Es erwarten Sie
u. a. ein buntes Programm der
Schulgemeinde und geleitete Füh-
rungen durch die Schule.
Wir starten um 10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr mit einer
kurzen Begrüßung in der Aula.
Weiter können die Viertklässler

optional am Probeunterricht in
einer 5. und 6. Klasse teilneh-
men. Die Ausgabe der dafür benö-
tigten „Tickets“ startet am 3.
Dezember ab 9.30 Uhr (weitere
Informationen hierzu erhalten Sie
am Elterninformationsabend).
Auch die Schüler/innen der Klasse
10 haben an diesem Tag die Mög-
lichkeit, am Unterricht der Jahr-
gangsstufe 11 teilzunehmen. Neben
diesen Informationsmöglichkeiten,
gibt es mit Unterstützung unserer
Eltern ebenso die Gelegenheit bei
Kaffee und Kuchen miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Vorankündigung der Informati-Vorankündigung der Informati-Vorankündigung der Informati-Vorankündigung der Informati-Vorankündigung der Informati-
onsveranstaltung „Oberstufe“ -onsveranstaltung „Oberstufe“ -onsveranstaltung „Oberstufe“ -onsveranstaltung „Oberstufe“ -onsveranstaltung „Oberstufe“ -
Jahrgang 11Jahrgang 11Jahrgang 11Jahrgang 11Jahrgang 11
Am Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 17. 17. 17. 17. 17. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,, 18 Uhr 18 Uhr 18 Uhr 18 Uhr 18 Uhr,,,,,
findet gesondert noch einmal ein
Informationsabend speziell zum
Thema „Gymnasiale Oberstufe“
statt.
KinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuung
Am Tag der offenen Tür findet eine
Kinderbetreuung durch Schüler/
innen der Oberstufe statt.
Weitere InformationenWeitere InformationenWeitere InformationenWeitere InformationenWeitere Informationen
Bitte informieren Sie sich auch

über unsere aktuelle Website
www.gesamtschuleelsdorf.de oder
über die Schul-App „GE-Elsdorf“.
Hier können Sie uns bereits jetzt
im Alltag begleiten und kennen-
lernen. Das genaue Programm für
den Tag der offenen Tür selber
finden Sie einige Tage vor dem

Elterninformationsabend auf un-
serer Homepage als Download.
Die dann gültigen Corona-Bestim-
mungen des Landes werden in der
Planung berücksichtigt sein.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches
Erscheinen!
Ihr Team der Gesamtschule Elsdorf
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Ev. Trinitatis-Kirchengemeinde an der Erft
Elsdorf Lutherkirche

Evangelische
Kirchengemeinde
Kirchherten
Keine 3G-Regel mehr! - MaskeKeine 3G-Regel mehr! - MaskeKeine 3G-Regel mehr! - MaskeKeine 3G-Regel mehr! - MaskeKeine 3G-Regel mehr! - Maske
wird in wird in wird in wird in wird in TTTTTitz empfohlen,itz empfohlen,itz empfohlen,itz empfohlen,itz empfohlen, in Kirch- in Kirch- in Kirch- in Kirch- in Kirch-
herten gilt Maskenpflicht!herten gilt Maskenpflicht!herten gilt Maskenpflicht!herten gilt Maskenpflicht!herten gilt Maskenpflicht!
Sonntag, 20. November
10 Uhr - Gottesdienst mit Abend-
mahl und Totengedenken in Kirch-
herten, Pfarrerin Benninghoff

St. Dionysius
Heppendorf
Sonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. November
9.30 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. November
18 Uhr - Hl. Messe

St. Laurentius
Esch
Dienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. November
18 Uhr - Hl. Messe
Sonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. November
9.30 Uhr - Hl. Messe

St. Lucia und St.
Hubertus
Angelsdorf
Samstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. November
17 Uhr - Hl. Messe
Kapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-Etzweiler
Samstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. November
16 Uhr - Hl. Messe in italienischer
Sprache

St. Mariä Geburt Elsdorf

St. Martinus
Niederembt
Dienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. November
9 Uhr - Hl. Messe
Samstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. November
17 Uhr - Hl. Messe

St. Michael
Berrendorf
Dienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. November
11 Uhr - Exequien
Samstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. November
18.30 Uhr - Hl. Messe als Cäcili-
enmesse
St. Brigida GrouvenSt. Brigida GrouvenSt. Brigida GrouvenSt. Brigida GrouvenSt. Brigida Grouven
Freitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. November
18 Uhr - Hl. Messe

St. Simon und
Judas Thaddäus
Oberembt
Samstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. November
15 Uhr - Tauffeier
18.30 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. NovemberDonnerstag, 24. November
9 Uhr - Hl. Messe der kfd im Pfarr-
heim
anschl. Frühstück

20. November (Sonntag)20. November (Sonntag)20. November (Sonntag)20. November (Sonntag)20. November (Sonntag)
10 Uhr - Gottesdienst zum Toten-
sonntag mit Abendmahl, Pfr. Trautner
27. November27. November27. November27. November27. November
(Sonntag,(Sonntag,(Sonntag,(Sonntag,(Sonntag, 1. 1. 1. 1. 1.     Advent)Advent)Advent)Advent)Advent)
11 Uhr - Gottesdienst mit der Frau-

enhilfe, Pfr. Trautner
4.4.4.4.4. Dezember (Sonntag, Dezember (Sonntag, Dezember (Sonntag, Dezember (Sonntag, Dezember (Sonntag, 2. 2. 2. 2. 2.     Advent)Advent)Advent)Advent)Advent)
11 Uhr - Gottesdienst mit Abend-
mahl, Pfr. Müller
Anmeldungen zum Gottesdienst
sind nicht erforderlich. Es gilt die

med. Maskenpflicht beim Singen.
Achtung: Die neuen Gottesdienst-Achtung: Die neuen Gottesdienst-Achtung: Die neuen Gottesdienst-Achtung: Die neuen Gottesdienst-Achtung: Die neuen Gottesdienst-
zeiten sind Samstag 17 Uhr oderzeiten sind Samstag 17 Uhr oderzeiten sind Samstag 17 Uhr oderzeiten sind Samstag 17 Uhr oderzeiten sind Samstag 17 Uhr oder
Sonntag 11 UhrSonntag 11 UhrSonntag 11 UhrSonntag 11 UhrSonntag 11 Uhr..... Zentr Zentr Zentr Zentr Zentralgottes-algottes-algottes-algottes-algottes-
dienste sind um 10 Uhrdienste sind um 10 Uhrdienste sind um 10 Uhrdienste sind um 10 Uhrdienste sind um 10 Uhr.....
www.trinitatis-
kirchengemeinde.de

„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-
fonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebot
Viele von uns vermissen zurzeit
sehr die Gelegenheit, einfach
einmal ein paar Worte miteinander
zu wechseln, vor der Kirchentüre,
auf dem Parkplatz, beim Einkau-
fen, wo auch immer.
Wir Seelsorger würden uns freu-
en, wenn Sie uns - auch ohne be-
sondere Anliegen oder Problem-
lagen - einfach einmal anrufen und
ein wenig davon erzählen, was
Sie momentan beschäftigt oder
wie es Ihnen geht.
Diakon Michael Kehren ist regel-

mäßig donnerstags zwischen 15
bis 17 Uhr für Sie telefonisch un-
ter der Nummer 0157 76656971
erreichbar. Scheuen Sie sich nicht,
zum Telefon zu greifen!
Samstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. NovemberSamstag, 19. November
12 Uhr - Eröffnung des Ewigen
Gebetes im Seelsorgebereich Els-
dorf
anschl. Betstunden der einzelnen
Orte
20 Uhr - Abschluss des ewigen Ge-
betes mit sakramentalem Segen
Sonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. NovemberSonntag, 20. November
11 Uhr - Hl. Messe als Cäcilien-
messe

Montag, 21. NovemberMontag, 21. NovemberMontag, 21. NovemberMontag, 21. NovemberMontag, 21. November
19 Uhr - Hl. Messe
Dienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. NovemberDienstag, 22. November
8 Uhr - Schulgottesdienst
14 Uhr - Rosenkranz
Freitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. NovemberFreitag, 25. November
11 Uhr - Trauerfeier
16.30 Uhr - Weggottesdienst der
Kommunionkinder
Sonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. November
11 Uhr - Hl. Messe
Kapelle GiesendorfKapelle GiesendorfKapelle GiesendorfKapelle GiesendorfKapelle Giesendorf
Sonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. November
17 Uhr - Adventsvesper
anschl. kleiner Umtrunk vor der
Kapelle
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Lions Club Voreifel vergibt Preis zum 3. Mal
Helfende Hand im neuen Land

Preisverleihung, v.l.n.r. Volker Heck (Lions Club Voreifel), Jörg Breetzmann (Laudator und 1. Beigeordneter Stadt Erftstadt), die Mitglieder der Flut-Preisverleihung, v.l.n.r. Volker Heck (Lions Club Voreifel), Jörg Breetzmann (Laudator und 1. Beigeordneter Stadt Erftstadt), die Mitglieder der Flut-Preisverleihung, v.l.n.r. Volker Heck (Lions Club Voreifel), Jörg Breetzmann (Laudator und 1. Beigeordneter Stadt Erftstadt), die Mitglieder der Flut-Preisverleihung, v.l.n.r. Volker Heck (Lions Club Voreifel), Jörg Breetzmann (Laudator und 1. Beigeordneter Stadt Erftstadt), die Mitglieder der Flut-Preisverleihung, v.l.n.r. Volker Heck (Lions Club Voreifel), Jörg Breetzmann (Laudator und 1. Beigeordneter Stadt Erftstadt), die Mitglieder der Flut-
Catering-Gruppe um Frau Fatima Fares, Frau Yulduz Khizrieva (2.v.r.) und Andreas Grevelding (Präsident Lions Club Voreifel). Foto: Volker HeckCatering-Gruppe um Frau Fatima Fares, Frau Yulduz Khizrieva (2.v.r.) und Andreas Grevelding (Präsident Lions Club Voreifel). Foto: Volker HeckCatering-Gruppe um Frau Fatima Fares, Frau Yulduz Khizrieva (2.v.r.) und Andreas Grevelding (Präsident Lions Club Voreifel). Foto: Volker HeckCatering-Gruppe um Frau Fatima Fares, Frau Yulduz Khizrieva (2.v.r.) und Andreas Grevelding (Präsident Lions Club Voreifel). Foto: Volker HeckCatering-Gruppe um Frau Fatima Fares, Frau Yulduz Khizrieva (2.v.r.) und Andreas Grevelding (Präsident Lions Club Voreifel). Foto: Volker Heck

Im Rahmen der feierlichen Eröff-
nung der städtischen Einrichtun-
gen Siju und Kidz wurde vom Li-
ons Club Voreifel e.V. zum drit-
ten Mal der Preis „Helfende Hand
im neuen Land“ verliehen. Der
Preis würdigt außergewöhnliches
ehrenamtliches und bürger-
schaftliches Engagement von ge-
flüchteten Migrant/innen und
Neubürger/innen in Erftstadt und
Zülpich.
Ausgezeichnet wurde in diesem
Jahr Frau Yulduz Khizrieva aus
Dagestan (Russische Föderation).
Die alleinerziehende Mutter hat
nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land 2019 sehr schnell Deutsch
gelernt und anderen Geflüchte-
ten unabhängig ihrer Nationali-
täten viel geholfen. Sie hat an
Bildungsreisen teilgenommen und
interessiert sich für Frauenthe-
men. Insbesondere in den Mona-
ten seit Beginn des Ukraine-
Kriegs hat sie mit viel Zeiteinsatz
Ukrainerinnen und Ukrainern
durch Begleitung und Übersetzun-
gen geholfen.
Neben dem regulären Preis hat
sich die Jury um den Lions Präsi-
denten Andreas Grevelding ent-

schieden, in diesem Jahr einen
Sonderpreis „Helfende Hand im
neuen Land“ zu verleihen. Hinter-
grund hierfür ist das dramatische
Hochwasser im vergangenen Som-
mer und die Hilfsbereitschaft, die
diese Katastrophe ausgelöst hat.
Frau Fatima Fares und eine Grup-
pe von etwa zwanzig weiteren
geflüchteten Menschen haben
nach der Flut etliche Tage zu Hau-
se syrisches Essen gekocht und
damit Betroffene und Helfer/innen
in Bliesheim, Liblar, Ahrem und
Blessem versorgt.
Sowohl Frau Khizrieva als auch
die Flut-Catering-Gruppe haben
sich über den Preis und die Würdi-
gung ihres Engagements gefreut.
Frau Khizrieva nutzte die Gele-
genheit, um sich bei einigen Men-
schen, die ihr bei der Integration
in Erftstadt besonders geholfen
haben, zu bedanken.
„Wir sind sehr froh über die gute
Zusammenarbeit mit den Verant-
wortlichen der Stadtverwaltung
und mit Ute Pratsch-Kleber, die
die ehrenamtlichen Flüchtlingsbe-
gleiter/innen koordiniert“, freut
sich Andreas Grevelding, der ak-
tuelle Präsident des Clubs. „Bei

so viel Engagement wird es uns
leicht fallen, auch im kommenden

Jahr eine/n würdige/n Preisträger/
in zu finden.
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Treffen der Ex-Bezirkskönige

Hohe Schützenauszeichnungen verliehen

Flankiert von Bezirksschießmeisterin Loni Schneider (li) und Bezirksbundesmeister Michael Fabricius (re) die ehemaligen Bezirksmajestäten mitFlankiert von Bezirksschießmeisterin Loni Schneider (li) und Bezirksbundesmeister Michael Fabricius (re) die ehemaligen Bezirksmajestäten mitFlankiert von Bezirksschießmeisterin Loni Schneider (li) und Bezirksbundesmeister Michael Fabricius (re) die ehemaligen Bezirksmajestäten mitFlankiert von Bezirksschießmeisterin Loni Schneider (li) und Bezirksbundesmeister Michael Fabricius (re) die ehemaligen Bezirksmajestäten mitFlankiert von Bezirksschießmeisterin Loni Schneider (li) und Bezirksbundesmeister Michael Fabricius (re) die ehemaligen Bezirksmajestäten mit
dem Gewinner des Wanderpokals Josef Schneider und dem amtierenden Bezirkskönig Willibert Weißenberg in der Mitte.dem Gewinner des Wanderpokals Josef Schneider und dem amtierenden Bezirkskönig Willibert Weißenberg in der Mitte.dem Gewinner des Wanderpokals Josef Schneider und dem amtierenden Bezirkskönig Willibert Weißenberg in der Mitte.dem Gewinner des Wanderpokals Josef Schneider und dem amtierenden Bezirkskönig Willibert Weißenberg in der Mitte.dem Gewinner des Wanderpokals Josef Schneider und dem amtierenden Bezirkskönig Willibert Weißenberg in der Mitte.

Das Treffen der ehemaligen Be-
zirksköniginnen und Bezirksköni-
ge des Bezirksverband Bergheim
- Nord hat inzwischen Tradition.
Gastgeber waren in diesem Jahr
Bezirkskönig Willibert Weißen-
berg und die Giesendorfer Schüt-
zen. Bezirksbundesmeister Micha-

el Fabricius konnte 13 ehemalige
Majestäten begrüßen:
„ Aus vielen Gesprächen weiß ich,
wie groß die Sehnsucht ist, sich
nach der Corona bedingten
Zwangspause wieder in gemütli-
cher Runde zu treffen.“
Den Höhepunkt bildete das Aus-

schießen des Wanderpokals der
ehemaligen Majestäten. Nach
zwei Stunden und 99 Schüssen
klammerte sich der Holzvogel
allerdings immer noch fest an die
Stange. Deshalb entschied das Los
darüber, wer den Holzvogel und
den Wanderpokal für ein Jahr er-

halten sollte. Der glückliche Ge-
winner war der Bezirkskönig 1990
Josef Schneider von den Bedbur-
ger Schützen. Seine erste Reakti-
on: „Wer kann schon einen Holz-
vogel am Stück mit nach Hause
nehmen, der trotz der vielen
Schüsse noch so ansehnlich ist.

Diözesanjungschützenmeister Simon Magnin (li) mit den neuen Ordens-Diözesanjungschützenmeister Simon Magnin (li) mit den neuen Ordens-Diözesanjungschützenmeister Simon Magnin (li) mit den neuen Ordens-Diözesanjungschützenmeister Simon Magnin (li) mit den neuen Ordens-Diözesanjungschützenmeister Simon Magnin (li) mit den neuen Ordens-
trägern Stefan Ebel und Doris Fabriciusträgern Stefan Ebel und Doris Fabriciusträgern Stefan Ebel und Doris Fabriciusträgern Stefan Ebel und Doris Fabriciusträgern Stefan Ebel und Doris Fabricius

Er war angekündigt. Um auf der
Jahreshauptversammlung der
Schützen aus Bedburg, Bergheim
und Elsdorf ein Referat zur Ju-
gendarbeit nach der Corona - Pan-
demie zu halten. Um so größer
war die Überraschung, als Diöze-
sanjungschützenmeister Simon
Magnin nach seinem Vortrag zwei
Schützen mit Orden des Bundes
der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften aus-
zeichnete, die nur selten verlie-
hen werden.
Stefan Ebel (Giesendorf) erhält
den Jugendverdienstorden in Sil-
ber für seine außerordentlichen
Verdienste in der Jugendarbeit
sowohl bei den Schützen in Gie-
sendorf und dem Bezirksverband
wie auch in der Stadt Elsdorf seit
inzwischen zwanzig Jahren. Als
Jungschützenmeister bei den Gie-
sendorfer Schützen kümmerte er
sich dort um den Schützennach-
wuchs. Später übernahm er die
Verantwortung für die Schüler- und

Jugendarbeit auf Bezirksebene. In
der Stadt Elsdorf bringt er sich als
Mitglied des Stadtjugendrings
seit vielen Jahren in dessen Pro-
jekte ein.
Legendär sind die von ihm organi-
sierten Zeltlager für Schüler und
Jugendliche. Auch heute noch
wirkt er bei den jährlichen Ferien-
spielen des Stadtjugendrings mit.
Neue Ehrenamtler in der Nach-
wuchsarbeit wissen, dass Stefan
Ebel ihnen gerne mit Rat und Tat
zur Seite steht.
Doris Fabricius (Kenten) zeichne-
te er mit dem Sankt Sebastianus
Ehrenkreuz aus sowohl für ihr lan-
ges Wirken im Vorstand der St.
Hubertus Schützenbruderschaft
Kenten wie für ihr herausragen-
des Engagement als Schatzmeis-
terin des Bezirksverbandes Berg-
heim - Nord mit all den damit
verbundenen zeitintensiven Arbei-
ten. Dieses Amt übt sie seit mehr
als fünfzehn Jahren aus. FdRiSdP
Ansgar Mirgeler
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Attraktiver & cleverer Lüftungskomfort in der Küche
Dicke Luft und unangenehme Es-
sensgerüche, die sich während
des Kochens und Bratens überall
verteilen, müssen nicht sein. „Da-
gegen helfen effiziente Abluft- und
Umluft-Lüftungssysteme: Von der
smarten, blickfangenden Design-
Attraktion über einer Kochinsel
bis zu dezenten oder fast völlig
unsichtbar integrierten Lösungen
für Lifestyle-(Wohn)Küchen“, so
Volker Irle, Geschäftsführer der
AMK - Arbeitsgemeinschaft Die

Moderne Küche e.V.
Forelle blau. Ein sehr würziger Ein-
topf oder Auflauf. Überbackene
Zwiebelsuppe. Scharf angebrate-
nes Fleisch. Käsefondue. Pizza
Quattro Formaggi. So köstlich das
fertige Gericht auch schmeckt,
während des Kochens, Bratens,
Backens oder Grillens und
insbesondere danach soll die Luft
in der (Wohn)Küche wieder ge-
ruchsfrei und angenehm frisch
sein. Das managen Dunstabzüge

mit leisen, sparsamen, leistungs-
starken und langlebigen Motoren
plus einer sehr effizienten Filter-
technik, sodass die umgebenden
Möbel vor Fett-/Ölpartikeln und
Dampfschwaden geschützt sind
und unangenehme Gerüche aus
der Luft entfernt werden.
Beispielsweise auch mithilfe opti-
onaler Umluft-Hochleistungsfilter
mit ihrer sehr hohen Geruchsredu-
zierung. Sie halten übrigens auch
luftgetragene Pollen zurück und
deaktivieren Allergene im Filter,
was für alle Allergiker eine beson-
dere Erleichterung ist. Oder war-
tungsfreie, selbstreinigende Um-
luftfiltersysteme, die sich z. B. auf
der Basis eines thermokatalyti-
schen Verfahrens regenerieren und
so für gute Luft sorgen. „Das Schö-
ne an den neuen Lüftungskonzep-
ten ist darüber hinaus, dass für
jeden Lifestyle, jedes Haushalts-
Budget und jede Raumgröße et-
was dabei ist“, sagt AMK-Ge-
schäftsführer Volker Irle. Das kann
- je nach persönlichem Einrich-
tungs- und Lebensstil - ein Hingu-
cker über der Kochinsel in einer
offenen Wohnküche sein wie z. B.
eine attraktive Insel- oder Decken-
haube mit Liftfunktion. Neben ei-
ner effizienten Lüftung und Ge-
ruchsbeseitigung ziehen sie auf-
grund ihrer außergewöhnlichen
Optik schnell die Blicke auf sich.
Integrierte Effekt- und Ambiente-
Beleuchtungen unterstreichen ihre
Eigenschaft als ikonisches Design-
objekt. „Die zunehmende Urbani-
sierung und damit verbundene Ver-
dichtung in Ballungsräumen führt
dazu, dass Wohnräume in Zukunft
kleiner ausfallen“, konstatiert Vol-
ker Irle. Hier sind platzsparende,
funktionale Lösungen gefragt,
beispielsweise dezente bis nahezu
unsichtbar integrierte Lüftungskon-
zepte: z. B. vollintegrierte Dunst-
abzugshauben, die flächenbündig
in einen Oberschrank über dem
Kochfeld eingebaut werden. Bei ge-
schlossener Möbelfront (mit
Schranktür oder praktischem Klap-
pensystem) sind sie nicht zu sehen
- sozusagen undercover. Erst bei
Inbetriebnahme werden sie sicht-
bar und zeigen dann, was so alles
in ihnen steckt. Zum Kochen, Bra-
ten & Dünsten wird einfach ihr ele-
ganter Glasschirm mit integrierter
TouchControl-Bedienung ausge-

klappt und schon sind Lüftung und
Beleuchtung aktiviert. Beim Zu-
klappen schalten sich die vollinte-
grierten Dunstabzugshauben dann
wieder aus. Diese neuen Einbau-
modelle können sich in Höhe, Tiefe
und Materialstärke flexibel den
jeweiligen Abmessungen der Kü-
chenmöbel anpassen. Und der Ob-
erschrank lässt sich trotz flächen-
bündigem Einbau sogar noch nut-
zen, da rechts und links vom Ka-
min Stauraum in Form von Ablagen
zur Verfügung steht. Sehr raffiniert:
Die Dunstabzugshaube verbirgt
sich unsichtbar in einem decken-
oder wandhängenden Regalsys-
tem. Es besteht aus Modulen in
wählbarer Höhe und Breite. Die
Regal-Module lassen sich beliebig
erweitern und anhand eines um-
fangreichen und integrierbaren Zu-
behörsortiments ganz auf den per-
sönlichen Bedarf abstimmen. Au-
ßerdem können sie - wie der
Dunstabzug - mit integrierten
LED-Leuchtpaneelen ausgestattet
werden. Wahlweise kühle, weiße
oder wärmere Lichtnuancen sor-
gen dann für die gewünschte Ar-
beits- oder Wohlfühlatmosphäre.
Dies und mehr lässt sich übrigens
auch per App einstellen oder mit
einem Sprachassistenten. Einen
sehr dezenten und effizienten Lüf-
tungskomfort bieten auch Koch-
felder mit integriertem Dunstab-
zug, die in verschiedenen Breiten
erhältlich sind, je nachdem wie
viel Platz zur Verfügung steht. Das
muss nicht viel sein (ab 60 cm),
denn diese 2in1-Lösungen lassen
sich auch in kleinen Küchen reali-
sieren. Mit so einem Downdraft-
system erwirbt man gleich zwei
leistungsstarke Performer in ei-
nem Einbaugerät: ein leicht und
intuitiv zu bedienendes Indukti-
onskochfeld mit einem Abzug, der
die Schwaden und Gerüche direkt
am Ort des Entstehens nach unten
absaugt. In offenen Wohnküchen
sind solche Planungen ebenfalls
sehr beliebt, da Kochfeld und Ab-
zug eine kompakte Einheit bil-
den, die sich überall einplanen
lässt. „Ob Umluft- oder Abluftbe-
trieb ist Geschmackssache sowie
abhängig von den architektoni-
schen Gegebenheiten, baulichen
Möglichkeiten und auch vom Nutz-
erverhalten“, sagt AMK-Chef Volk-
er Irle.  (AMK)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 25. November 2022Freitag, 25. November 2022Freitag, 25. November 2022Freitag, 25. November 2022Freitag, 25. November 2022

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
21.11.2022 um 10 Uhr21.11.2022 um 10 Uhr21.11.2022 um 10 Uhr21.11.2022 um 10 Uhr21.11.2022 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
AntiquitätenAntiquitätenAntiquitätenAntiquitätenAntiquitäten

wwwwwwwwwwwwwww.antiquitaeten -dreiners-.antiquitaeten -dreiners-.antiquitaeten -dreiners-.antiquitaeten -dreiners-.antiquitaeten -dreiners-
muehle.demuehle.demuehle.demuehle.demuehle.de

Schöne wohnfertige antike Möbel und
vieles mehr in gepflegten Räumen
übersichtlich präsentiert. 52379
Langerwehe, Hauptstr. 154, Tel.: 0173/
4698752. AUSVERKAUF!

DienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistung
SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges

Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-
schnit tschnit tschnit tschnit tschnit t

entferne ich auch Grabsteine und Ein-
fassungen inkl. Fundament sowie
Bepflanzungen. Rufen Sie an, ich hel-
fe Ihnen! M. Stelzer, 0152/53987291

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:
komplette Haushaltsauflösung,
Rollatoren, Hörgeräte, Porzellan, Arm-
banduhren, Orientteppiche, Schmuck,
Essbesteck, Zahngold, Melitäria 1. +
2. Weltkrieg, Streichinstrumente. Tel.
0177/7381279, Fr. Koppenhagen

Bunter Seniorennachmittag

KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch
Junges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauft

Pelzmäntel und Pelzjacken sowie
Designerhandtaschen. Tel.: 0163/
8868565

SammlerSammlerSammlerSammlerSammler
Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:

alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521

Konzert mit der Gruppe Dacapella
In der Kulturkirche Angelsdorf, Wilhelm-Sommer-Straße

VdK Ortsverband Elsdorf inforVdK Ortsverband Elsdorf inforVdK Ortsverband Elsdorf inforVdK Ortsverband Elsdorf inforVdK Ortsverband Elsdorf infor-----
miertmiertmiertmiertmiert
Am Samstag, 26. November, fin-
det so wie in vergangenen Jahren
unser „Bunter Seniorennachmittag“
in der Elsdorfer Festhalle statt. Hier
feiern wir auch das 75 jährige Jubilä-
um des VdK Ortsverbands Elsdorf.
Einlass ist ab 13 Uhr, das „Rheini-
sche Programm mit Überraschungs-
knüllern“ beginnt um 15 Uhr und

wird zum letzten Mal von Helmut
Arntz, dem Frontmann der Brelle-
schlange, moderiert. Nach Pro-
grammende gibt es ein „Warmes
Buffet“. Für Mitglieder ist die Teil-
nahme kostenlos, Nichtmitglieder
zahlen einen Kostenbeitrag von 25
Euro. Anmeldungen werden ab sofort
von Erwin Kemmer, Tel. 02274
705582 angenommen. Einlasskarten
für Mitglieder und Nichtmitglieder,

können bei Erwin Kemmer und im
Bestattungshaus Caspers, Gladba-
cher Str. 58, Tel. 02274 9359827,
nach telefonischer Anmeldung ab-
geholt werden. Bitte melden Sie
sich zeitnah an damit wir entspre-
chend planen können. VdK Nicht-
mitglieder sind herzlich willkommen
Bitte beachten Sie bei der Veran-
staltung die aktuellen Corona Be-
stimmungen.

Freitag, 25. November, Beginn:
19.30 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Ein-
tritt: frei
Die siebenköpfige Formation aus
Köln und dem Rhein-Erft-Kreis hat
sich in den letzten 27 Jahren Jah-
ren einen Namen in der a-cappel-
la Szene gemacht. Im Jahre 2006
gewannen sie die Wise-Guys-
Challenge als beste Nachwuchs-
band, dem folgte in den Jahren
2007 und 2010 der Sieg des Lan-
deswettbewerbs NRW „German
a - cappella“ in der Kategorie „se-
miprofessionell / Pop.“
Mit einer außergewöhnlichen
Bandbreite und hervorragenden

Einzelstimmen überzeugen die
sieben Sängerinnen und Sänger
ihr Publikum, dabei geht es auf
eine Reise durch sämtliche Stil-
richtungen der Musik, von Klassik
über Schlager, kölsche Mundart bis
hin zu modernen Popsongs. Be-
sonderes Markenzeichen der Band
sind hierbei die eigenen Arrange-
ments, wobei neben „Gänsehaut-
Feeling“ auch immer wieder Songs
eingestreut werden, die zum La-
chen animieren. Ob der entflohe-
ne Straftäter Leo Schmitz in einer
„Bergheimian Rhapsody“ herzzer-
reißend ins Mikrofon schluchzt oder
Udo Lindenberg völlig „Atemlos“

in einen direkten Wettstreit mit
Helene Fischer tritt, der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
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Weihnachstbaum-Aktion Tollhausen am 1. Dezember
Ortsvereine laden ein

So schön soll er wieder aussehenSo schön soll er wieder aussehenSo schön soll er wieder aussehenSo schön soll er wieder aussehenSo schön soll er wieder aussehen

Nach zweijähriger coronabeding-
ter Abstinenz freuen wir uns, nun
endlich wieder zu alten Traditio-
nen zurückkehren zu können und
am 1. Dezember in Tollhausen das
Aufstellen und Schmücken des
Weihnachtsbaumes zu feiern.
Wir, das sind der Bürgerverein,
die Freiwillige Feuerwehr, die Rei-
terfreunde sowie einige engagier-
te Bürger aus Tollhausen, die sich
zum Ziel gesetzt haben, das Dorf-
leben durch die ein oder andere

Veranstaltung zu verschönern.
Wir laden alle Tollhausener,
Freunde und Bekannte ein, ab 17
Uhr mit uns und den Dorfkindern
den Baum zu schmücken und an-
schließen bei Glühwein, Kakao
und Grillwürstchen - alles zu zivi-
len Preisen - einen schönen vor-
weihnachtlichen Abend zu verbrin-
gen. [B. Floss]
Bürgerverein Tollhausen
Freiwillige Feuerwehr Tollhausen
Reiterfreunde Tollhausen


